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bieten Information, Beistand und hüten das Kind - ein Rundum - Service
zum Wohl der Zeugen und der Wahrheitsfindung! Ich möchte daher allen
Mitarbeitern, die in den Zeugenbetreuungsstellen tätig sind, für ihr 
Engagement herzlich danken." 

Betreuungsstatistik 2008 
(PM 64/09 vom 17.04.09)

"Zahl der Betreuungen in Bayern steigt"

Die bayerische Justiz- und Verbraucherschutzministerin Dr. Beate
Merk hat heute in München die Betreuungsstatistik für das Jahr
2008 vorgestellt. Danach hat sich die Zahl der Menschen, die in
Bayern unter einer Betreuung stehen, zum Jahresende 2008 
gegenüber dem Vorjahr um + 0,9 % von 183.479 auf 185.096
erhöht. Die Zahl der Neuzugänge an Betreuungen ist im Jahres-
vergleich 2007 (64.853) zu 2008 (67.414) um + 3,9 % gestie-
gen (zum Vergleich: Zuwachs von 2006 <62.889> zu 2007
<64.853> um + 3,1 %).

Ein Volljähriger kann unter Betreuung gestellt werden, wenn er
auf Grund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen,
geistigen oder seelischen Behinderung seine Angelegenheiten
ganz oder teilweise nicht mehr selbst erledigen kann. In diesem Fall 
bestellt das Vormundschaftsgericht für ihn auf seinen Antrag oder von
Amts wegen einen Betreuer. Ministerin Merk: "Die Betreuung ist anders
als die zum 1. Januar 1992 abgeschaffte Vormundschaft nicht zwangs-
läufig mit einer Entmündigung verbunden, sondern betrifft maßge-
schneidert die und nur die Bereiche, in denen jemand sich nicht mehr
selber helfen kann. Das können beispielsweise für den einen Vermö-
gensangelegenheiten, für den anderen eine medizinische Behandlung
sein."

Zum Betreuer bestellt das Vormundschaftsgericht eine Person, die zur
Betreuung geeignet ist. Nur wenn jemand durch eine natürliche Person
nicht ausreichend betreut werden kann, bestimmt das Vormund-
schaftsgericht einen Verein zum Betreuer. Merk: "Die weitaus größte
Zahl der im Jahr 2008 neu bestellten Betreuer waren Familien-
angehörige (27.921), anschließend folgten mit großem Abstand freibe-
rufliche Berufsbetreuer (9.819, darunter 2.213 Rechtsanwälte), ehren-
amtliche Betreuer (2.303) und Vereinsbetreuer (1.547)." 

Merk rät: "Wer eine Betreuung vermeiden möchte, sollte rechtzeitig in
einer Vorsorgevollmacht eine Person seines Vertrauens
bevollmächtigen, im Bedarfsfall bestimmte Aufgaben für
ihn zu erledigen." Für den Fall, dass dennoch eine 
Betreuung erforderlich werden sollte, weil zum Beispiel
die Vorsorgevollmacht bestimmte Angelegenheiten nicht
umfasst, empfiehlt die Ministerin, die Auswahl des 
Betreuers im Vorfeld ergänzend durch eine Betreuungs-
verfügung zu beeinflussen. "Damit kann man den 
Betreuer selbst bestimmen", so Merk. Das Gericht hält
sich an diese Verfügung, wenn nicht das Wohl des 
Betreuten entgegensteht. 

Formulare für Vorsorgevollmacht und Betreuungs-
verfügung finden sich in der Broschüre "Vorsorge für 
Unfall, Krankheit und Alter" des Bayerischen Staat-
mi-nisteriums der Justiz und für Verbraucherschutz, die
imBuchhandel und unter folgender  Internetadresse:

http://www.verwaltung.bayern.de/Anlage1928142/ 
VorsorgefuerUnfall,KrankheitundAlter.pdf 

erhältlich ist.

Kinderpornografie / Internetblockade
(PM 66/09 vom 17.04.09)

Ministerin Merk fordert weitere Schritte 
"Gegner der freiwilligen Blockade handeln unverantwortlich"

Bayerns Justizministerin Dr. Beate Merk wertet den Vertrag von
fünf großen Internetanbietern mit dem Bundeskriminalamt als
positives Signal: "Das ist ein erster wichtiger Schritt, dem aber
weitere folgen müssen." Merk forderte ein geschlossenes Auf-
treten aller politischer Parteien und sämtlicher gesellschaftlicher
Bereiche, um den Herstellern, Anbietern und Konsumenten von
Kinderpornografie das Leben so schwer wie möglich zu machen.
Der Staat habe die Verpflichtung, das Verbot von Kinderporno-
grafie nicht nur strafrechtlich, sondern auch präventiv und me-
dientechnisch durchzusetzen. "Die Vergewaltigung von Kindern
zur Herstellung und Verbreitung pornografischer Machwerke ist
eine der widerwärtigsten Abarten der Kriminalität. Diese Bilder
sind Ergebnis abscheulicher Missbrauchsfälle. Dafür darf es keine
Abnehmer und keinen Markt geben. Die Gesellschaft muss alles
tun, ihre jüngsten und schwächsten Mitglieder so umfassend
wie möglich schützen", so die Ministerin. 

Merk forderte auch die übrigen Internetanbieter auf, sich um-
gehend dem Vertrag zur Blockade entsprechender Seiten im Internet an-
zuschließen: "Keiner darf hier versuchen, sich mit billigen Ausreden aus
der Verantwortung zu stehlen. Wer hier mit Begriffen wie Zensur oder
mit angeblich ungeklärten Haftungsfragen argumentiert, handelt unver-
antwortlich. Ich sage den Internetanbietern ganz deutlich: Schließen Sie
sich der Vereinbarung an! Oder aber sagen Sie offen, dass Sie es Verbre-
chern weiterhin ermöglichen wollen, der Internetgemeinde Bilder und 
Videos von Vergewaltigungen an Kindern ungehindert anzubieten.

Personalia
Münchner Amtsgerichtspräsident feierte Geburtstag

Der Präsident der Amtsgerichtes München, Gerhard Zierl, feierte am
18.4.2009 seinen 60.sten Geburtstag. Der MAV gratuliert an dieser
Stelle recht herzlich!

Nützliches und Hilfreiches
- Termine, Broschüren, Ratgeber, Internetadressen 

INTENSIVE LEGAL ENGLISH COURSES

ERA offers courses in legal English in cooperation with Loquitur of Lon-
don. The objective is to help lawyers expand their knowledge of English
legal terminology and to communicate more effectively in written and
spoken English. The courses are relevant to all areas of practice. 

Trier, 25-27 May 2009
INTERMEDIATE COURSE

This course is aimed at intermediate and upper-intermediate level spea-
kers of English.
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Trier, 28-30 May 2009
ADVANCED COURSE

This course is aimed at advanced and proficient speakers of English. 

The main objectives are:

■ to help lawyers expand their knowledge of English legal terminology 
■ to communicate more effectively in written and spoken English 
■ to develop a clear, modern style of formal written English. 

Read more: http://www.era.int

in Zusammenarbeit mit dem Deutschen AnwaltVerein Italien und 
Ordine Degli Avvocati di Milano

19. und 20. Juni 2009 / 19 e 20 giugno 2009 am Tegernsee

Das Seminar wird von der Arbeitsgemeinschaft des DAV in Zusammen-
arbeit mit dem DAV Italien und der Rechtsanwaltskammer Mailand ver-
anstaltet. Es bringt namhafte Rechtsexperten beider Länder zusammen
und bietet ein interessantes Potpourri aus aktuellen Themen vor dem
Hintergrund der Finanz- und Bankenkrise. Deutsche und italienische Kol-
leginnen und Kollegen referieren u. a. zu den neuesten Entwicklungen
in der D & O Haftung, der strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Un-
ternehmen, dem Verbraucherschutzrecht sowie dem europäischen
Mahnverfahren. Die Diskussionsbeiträge werden simultan ins Deutsche
und Italienische übersetzt.

Das Programmheft und die Anmeldeunterlagen für das Seminar sind
auf der Homepage der Arbeitsgemeinschaft unter www.arge-inter.de
abrufbar. 

Verkehrsanwälte Info

Erstattung der Gebühren für die Korrespondenz mit 
dem Rechtsschutzversicherer des Mandanten

Nach einem Urteil des Amtsgerichts Hersbruck - Aktenzeichen: 
3 C 1322/08 - vom 25.11.2008 sind auch die Kosten der Erlangung von
Rechtsversicherungsschutz gegenüber der eigenen Kasko-Versicherung
verzugsbedingt erstattungsfähig. 
http://verkehrsanwaelte.de/news/news05_2009_punkt2.pdf, PDF-Datei 

Auch bei fiktiver Abrechnung sind die Stunden-
verrechnungssätze einer markengebundenen 
Fachwerkstatt zu Grunde zu legen

Das Amtsgericht Bad Oeynhausen vertritt in seiner ausführlich begrün-
deten Entscheidung vom 03.02.2009 - Aktenzeichen: 11 C 93/08 - die

6. Deutsch- Italienisches Anwaltsseminar
6° Seminario di avvocati italiani e tedeschi

Deutscher Anwaltverein
Arbeitsgemeinschaft Internationaler Rechtsverkehr

Auffassung, dass der Geschädigte bei einer fiktiven Abrechnung auf
Gutachtenbasis die in einer markengebundenen Vertragswerkstatt an-
fallenden Reparaturkosten unter Zugrundelegung der dort üblichen
Stundenverrechnungssätze sowie die Ersatzteilaufschläge und Verbrin-
gungskosten ersetzt verlangen kann. Er muss sich auch dann nicht auf
die in einer so genannten "freien" Werkstatt anfallenden niedrigeren
Kosten verweisen lassen, wenn ihm die gegnerische Kfz-Haftpflichtver-
sicherung eine solche konkret benennt. Die Verbringungskosten sind
bei fiktiver Abrechnung auf Gutachtenbasis dann ersatzfähig, wenn sie
bei Reparatur in der nächstgelegenen markengebundenen Fachwerk-
statt anfallen würden, weil dort keine eigene Lackiererei vorhanden ist.
http://verkehrsanwaelte.de/news/news05_2009_punkt3.pdf, PDF-Datei 

Nochmals: Auch bei fiktiver Abrechnung sind die 
Stundenverrechnungssätze einer markengebundenen
Fachwerkstatt zu Grunde zu legen

Auch das Amtsgericht Aachen kommt in seinem Urteil vom 06.03.2009
- Aktenzeichen: 116 C 340/08 - zu dem Ergebnis, dass der Geschädigte
bei der fiktiven Abrechnung die Stundenverrechnungssätze einer mar-
kengebundenen Vertragswerkstatt zu Grunde legen kann. Er muss sich
nicht auf die günstigere Reparaturmöglichkeit bei einer Partnerwerk-
statt der Versicherung verweisen lassen. 
http://verkehrsanwaelte.de/news/news05_2009_punkt4.pdf, PDF-Datei 

Und nochmals: Auch bei fiktiver Abrechnung sind die
Stundenverrechnungssätze einer markengebundenen
Fachwerkstatt zu Grunde zu legen 

Das Amtsgericht Darmstadt hat durch Urteil vom 25.02.2009 - Ge-
schäftsnummer 311 C 194/08 - ebenfalls entschieden, dass auch bei
fiktiver Schadensabrechnung der Schaden auf der Grundlage eines Gut-
achtens geltend gemacht werden kann, in dem der Sachverständige die
Stundenverrechnungssätze einer markengebundenen Werkstatt zu
Grunde legt. 
http://verkehrsanwaelte.de/news/news05_2009_punkt5.pdf, PDF-Datei 

schadenfix.de

Seit dem Start von schadenfix.de anlässlich des Verkehrsgerichtstages
in Goslar haben sich schon mehr als 2.200 Mitglieder der Arbeitsge-
meinschaft Verkehrsrecht registrieren lassen. Den Schadenfix-Nutzern
wurden bereits mehrere Werbemittel zur Verfügung gestellt. Haben Sie
auch Interesse? Dann klicken Sie hier www.schadenfix.de.

Weitere Informationen der ARGE Verkehrsrecht finden Sie auf
deren Homepage unter: www.verkehrsanwaelte.de
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.
Die Verbraucherzentrale 
informiert

Fehler im Bauvertrag vermeiden

Ratgeber "Muster-Baubeschreibung"

Viele Bauherren erleben ein böses Erwa-
chen, wenn sich herausstellt, dass der zu
einem Festpreis unterzeichnete Bauvertrag
nicht alle notwendigen und gewünschten
Leistungen am neuen Haus enthält. Bau-
und Leistungsbeschreibungen, die mit dem
Vertrag vereinbart werden, lassen oft vieles
offen. Am Ende kostet das Wunschhaus
wesentlich mehr als erwartet.

Der Ratgeber "Muster-Baubeschreibung"
der Verbraucherzentralen bietet Unterstüt-
zung, die vertraglichen Pflichten des Bau-
unternehmens konkret festzulegen und damit die Baukosten besser im
Griff zu halten. Außerdem helfen Erläuterungen und ein Formular, meh-
rere Angebote vergleichbar zu machen und zu erkennen, ob Wichtiges
fehlt. Das Formular lässt sich auch interaktiv per beiliegender CD nutzen.

Der 216-seitige Ratgeber "Muster-Baubeschreibung" kostet 15,90 Euro
und ist zu bestellen zuzüglich drei Euro für Porto und Versand unter 
Tel. (0211) 3809-555 oder per Internet unter www.vz-ratgeber.de.

Postfachfirma lockt mit Gewinnauszahlung zu 
Verkaufsveranstaltungen

Verbraucherzentrale Bayern rät von Teilnahme ab

Vor den Mitteilungen eines Konten-Verwaltungszentrums in Lastrup
warnt die Verbraucherzentrale Bayern. Die angeschriebenen Personen
hätten bei der HTF-Europazentrale ein Guthaben von über tausend Euro
stehen. Den Betrag könnten sie auf einer "Sonderfahrt" abholen. Petra
von Rhein, Juristin in der Münchner Geschäftsstelle, kennt die Methode
derartiger Benachrichtigungen zur Genüge: "Es handelt sich, auch wenn

auf dem Papier anders beschrieben, lediglich um ein
Lockangebot zur Teilnahme an einer Verkaufsveranstal-
tung". Ziel solcher Aktionen sei allein und einzig der Ver-
kauf zumeist überteuerter Waren.

Hinsichtlich der Gewinne sollten Verbraucher keine Er-
wartungen hegen, so die Verbraucherschützerin. Petra
von Rhein geht auch hier davon aus, dass in keinem Fall
der geschickt vorgetäuschte Geldgewinn ausbezahlt
wird. Auch sonstige Zugaben sind in der Regel lediglich
minderwertiger Ramsch. Die Verbraucherzentrale Bayern
weist darauf hin, dass bei derartigen Werbeverkaufsver-
anstaltungen ein gesetzliches Widerrufsrecht besteht.
Davon kann jeder Gebrauch machen, der seinen Spon-
tan-Kauf nachträglich bereut.

Gesetzlich vorgeschrieben ist eine Widerrufsbelehrung,
die eine konkrete Adresse der Firma angibt, an die der
Widerspruch zu richten ist. Daran fehle es fast immer.
"Besser ist es daher, erst gar nicht unüberlegt zu kaufen
und sich von dubiosen Gewinnmitteilungen nicht täu-
schen zu lassen", betont Juristin von Rhein.

Weniger Inhalt zum gleichen Preis

Verbraucherzentrale warnt vor versteckten Preiserhöhungen

Bisher gab es für viele Lebensmittel genaue Vorschriften, welche Füll-
mengen oder Verpackungsgrößen im Handel erlaubt waren. Ab dem
11. April 2009 entfallen diese verbindlichen Mengenvorgaben für eine
ganz Reihe von Produkten wie Milch, Fruchtsäfte, Limonade, Zucker
oder Schokolade. Das Nebeneinander unterschiedlichster Verpackungs-
größen oder Füllmengen wird nun auch für diese Lebensmittel möglich.
Hintergrund ist eine EG-Richtlinie, die in nationales Recht umgesetzt
wird. "Wir befürchten, dass versteckten Preiserhöhungen weiter Vor-
schub geleistet wird", stellt Andrea Danitschek von der Verbraucher-
zentrale Bayern fest.

Hersteller haben jetzt die Möglichkeit, die Füllmenge bei gleichbleiben-
dem Preis zu reduzieren. "Viele Verbraucher werden dies kaum bemer-
ken", vermutet Ernährungsexpertin Danitschek. Denn wird der Inhalt
nur wenig verkleinert bei gleichbleibender oder minimal kleinerer Ver-
packung, so ist das für Kunden kaum erkennbar. Andrea Danitschek be-
tont daher, dass Verbraucher die Preise ähnlicher Produkte nur noch
über die Grundpreisangabe vergleichen können. Aus Sicht der Ver-
braucherschützer würde ein deutlicher Hinweis, dass die Verpackung
mit verändertem Inhalt angeboten wird, für mehr Transparenz sorgen.
Weitere Fragen zur Lebensmittelkennzeichnung beantwortet die Ver-
braucherzentrale Bayern unter Tel. 01805-829232 (14 Cent/Min. aus
dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen).

Trainieren ohne Ärger
Verträge mit Fitnessstudio genau prüfen

Mit Frühlingsbeginn wird überflüssigen Pfunden wieder der Kampf 
angesagt. Fitnessstudios haben Hochkonjunktur, um Figur und Muskeln
in Form zu bringen. Bei der Auswahl des Studios empfiehlt die Ver-
braucherzentrale Bayern, einen genauen Blick auf die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen zu werfen. Noch immer würden viele Verträge
Klauseln enthalten, die stark von den gesetzlichen Vorgaben abweichen.
"Typische Fallen sind Vertragslaufzeiten, Verlängerungsklauseln und un-
zulässige Kündigungsbedingungen", weiß Petra von Rhein, Juristin bei
der Verbraucherzentrale Bayern. Generell rät die Rechtsexpertin darauf
zu achten, dass die Erstlaufzeit des Vertrags nicht länger als ein Jahr be-
trägt. Außerdem sei es sinnvoll, vor Vertragsabschluss ein kostenloses
Probetraining zu absolvieren.

Keinesfalls sollte man die Kündigungsfristen übersehen. Andernfalls ver-
längert sich der Vertrag automatisch um einen bestimmten Zeitraum, der
die ursprüngliche Laufzeit nicht überschreiten darf. Problematisch wird es,
wenn der Kunde aufgrund eines Umzugs, einer Krankheit oder Schwan-
gerschaft kündigen möchte. "Die außerordentliche Kündigung wird von
den Betreibern nur in seltenen Fällen akzeptiert", so von Rhein. Auch die
Rechtssprechung urteilt in diesen Fällen nicht einheitlich. "Wenn der Kunde
aber ein ärztliches Attest vorlegt, aus dem hervorgeht, dass der Besuch des
Studios auf unabsehbare Zeit untersagt wird, ist immer ein Grund zur
außerordentlichen Kündigung gegeben", betont die Juristin.
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mandatsorientiert: Praxis-Know-how in 3 bis 4 Stunden
Kompaktseminare 2009: Mai bis September

MAV&schweitzer.Seminare

Mai

� Prof. Dr. Helmut Köhler, Universität München
07.05. Die UWG-Novelle 2009 .................................................... 5

� Prof. Dr. Stephan Lorenz, Universität München 
08.05. Internationales Erbrecht .................................................. 2

� RA Björn Wieg (Baum Reiter & Collegen), Düsseldorf
25.05. Fehlgeschlagene Lehman-Brothers-Zertifikate ........ 2

� Prof. Dr. Wulf Goette, Vors. Richter am BGH 
26.05. Die GmbH im Prozess ...................................................... 6

� RiArbG Thomas Holbeck, Regensburg
27.05. Leistungsbestimmung durch den Arbeitgeber ...... 11

Juni

� RRA Dr. Olrik von der Wense, LL.M. (Lehmann Rechtsanwälte),
Hamburg

17.06. Energieliefer-Contracting: Wärme und Strom ........ 9

� RA, FA ArbR Dr. Mark Lembke, LL.M. (Cornell), Attorney-at-
Law  – New York (Greenfort Rechtsanwälte), Frankfurt am Main

18.06. Aktuelle Rechtsprechung zur Gestaltung von 

Vergütungsabreden ........................................................ 12

� Dr. Ludwig Kroiß, Direktor des AG Traunstein / 
RiOLG Dr. Christian Seiler, München/Landshut

22.06. Verfahren in Familiensachen: Das neue FamFG ...... 3

� RA Thomas Hannemann (Hannemann, Eckl & Moersch), 
Karlsruhe

23.06. Energetische Modernisierung ........................................ 8

� VRiOLG Karl-Heinz Keldungs, Düsseldorf
24.06. Baukosten außer Kontrolle? .......................................... 8

� Dr. Matthias Siegmann, Rechtsanwalt beim BGH, Karlsruhe
26.06. Die Vorbereitung der Revisionsinstanz .................. 10

� Dipl. Rpflin Karin Scheungrab, Leipzig
30.06. Die Berechnung des pfändbaren Einkommens im

Rahmen der Verbraucherinsolvenz .............................. 7

Inhalt

Kapitalmarkt- und Verbraucherschutz ........................................ 2
Familie und Vermögen .................................................................... 2
Unternehmensrechtliche Beratung .............................................. 5
Insolvenzrecht .................................................................................... 7
Immobilien: Miet- und Baurecht .................................................... 8
Austauschverträge: Kaufrecht, Energie-Contracting ...................... 9
Zivilverfahrensrecht ........................................................................ 10
Arbeitsrecht ...................................................................................... 11

Teilnahmebedingungen ................................................................ 13
Veranstaltungsort und Wegbeschreibung................................ 13
Anmeldeformular ............................................................................ 14

Münchener AnwaltVerein e.V.

Teilnahmegebühr

beträgt grundsätzlich – sofern beim jeweiligen Seminar nicht

anders angegeben 

– für DAV-Mitglieder: € 118,00 zzgl. MwSt (= € 140,42) 
– für Nicht mitglieder: € 138,00 zzgl. MwSt (= € 164,22)

In der Gebühr jeweils eingeschlossen 

Seminarunterlagen, Getränke

Veranstaltungsort
sofern nicht anders angegeben

Amerikahaus

Karolinenplatz 3, 80333 München

Wegbeschreibung → Seite 13

Wiederholung ausgebuchter Seminare
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Fragen, Wünsche

→ Dr. Martin Stadler: Telefon 089. 552 633-97 | m.stadler@mav-service.de
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Familie und Vermögen

Kapitalmarkt- und Verbraucherschutz

RA Björn Wieg (Baum Reiter & Collegen), Düsseldorf

Fehlgeschlagene Lehman-Brothers-Zertifikate
Rechtsansprüche und Ansatzpunkte für eine erfolgreiche Interessenvertretung

Wiederholung: 25.05.09: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr � Bescheinigung nach § 15 FAO für FAKap

Björn Wieg

spezialisiert auf die Vertretung von
Kapitalanlegern:
– betreut federführend rund 150

Lehman-Geschädigte
– betreut federführend rund 200

Klageverfahren gegen die Bade-
nia AG wegen sog. Schrottim-
mobilien-Finanzierungen –
bereits mehr als 100 Verfahren
konnten erfolgreich im Vergleichs-
wege gelöst werden.

– hat ca. 100 Mandanten in 
Klageverfahren gegen den AWD
wegen falscher Anlageberatung
betreut 

Schwerpunktmäßig dargestellt 

wird die Rechtsprechung zur anleger- und anlagegerech-
ten Beratung als Grundlage der vertraglichen Haftung
der deutschen Banken und Finanzdienstleister. Fragen
der Beweislast werden berücksichtigt, ebenso die sich
vielfach als kompliziert erweisende Beweislage. 

Auch die in den Niederlanden und den USA anhängi-
gen Entschädigungs- und Insolvenzverfahren werden
erläutert.

1. Das Unternehmen Lehman Brothers

2. Rechtsgrundlagen, Wirkungsweise und

Arten von Zertifikaten

3. Ansprüche gegen deutsche Banken und

Finanzdienstleister

– vertragliche und deliktische Anspruchsgrundlagen
bei fehlerhafter Aufklärung bzw. Beratung

– Umfang, Grenzen, Form und Zeitpunkt der 
Beratung

– Anleger- und anlagegerechte Beratung
– Exkurs: Beweislast und Beweislage
– Umfang des Schadensersatzanspruchs
– Verjährung
– Strategie
– Kostenübernahme durch die Rechtsschutz -

versicherung
4. In den Niederlanden geltend zu 

machende Ansprüche

5. In den USA geltend zu machende 

Ansprüche

Prof. Dr. Stephan Lorenz, Universität München

Internationales Erbrecht
Grundstrukturen internationaler Erbfälle und der internationalen Nachlassplanung 

08.05.2009 14:00 bis ca. 17:30 Uhr � Bescheinigung nach § 15 FAO für FAErb

Prof. Dr. Stephan Lorenz

– Mitautor u.a. vom „Münchener
Kommentar zum BGB“, vom
„Bamberger/Roth,Kommentar
zum BGB“ (beide: C.H. Beck)
und vom „Staudinger“
(Sellier/de Gruyter)

– Referent vieler Anwalts- und
Richter-Seminare

– geprägt durch präzises, konzep-
tionelles Denken – und das
bedeutet: präzise, eindeutige
Sprache, mitreißende Rhetorik ...
direkt anwendbare Informatio-
nen

A. Grundfragen des Internationalen Privat-

rechts

1. Gegenstand

2. Rechtsquellen, Europäische Entwicklung

3. Grundlegende Mechanismen

B.  Internationales Erbrecht

1. Rechtsquellen: Innerstaatliches Recht und
wichtige multilaterale und bilaterale staatsvertrag -
liche Regelungen

2. Anwendbares Recht (Erbstatut)

Objektive (gesetzliche) Anknüpfung – Rechtswahl-
möglichkeiten und Gestaltungsspielräume –
Rechtsspaltung – Rück- und Weiterverweisungen
durch ausländisches IPR

3. Gesetzliche Erbfolge

4. Einfluß des Ehegüterrechts

5. Internationale Testamente: Wirksamkeit,

Widerruflichkeit und Auslegung

6. Pflichtteilsrecht

7. Rechtliche Stellung der Erben, Erb-

schaftserwerb und Erbengemeinschaft

8. Erbenhaftung

9. Schenkungen von Todes wegen

10. Nachlaßspaltung und Nachlaßkonflikte

11. Vorbehalt des ordre public 

(Art. 6 EGBGB)
12. Grundzüge des Internationalen Nachlaß-

verfahrens nach der FGG-Reform 2008

(FamFG)

C. Kurzer Abriss: Grundzüge des Internatio-

nalen Erbschaftssteuerrechts
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→ Anmeldeformular: Seite 14

Dr. Ludwig Kroiß

– Lehrbeauftragter an der 
Universität Passau

– Mitglied im Vorstand des Deut-
schen Nachlassgerichtstages und
im wissenschaftlichen Beirat der
Zerb

Veröffentlichungen:
– Dombek/Kroiß, Formular -

Bibliothek Vertragsgestaltung
– Kroiß, FormularBibliothek

Zivilprozessrecht
– Ann/Kroiß/Mayer, Anwalt-

Kommentar, Erbrecht
– Kroiß/Seiler, Das neue FamFG:

Erläuterungen, Muster, Arbeits-
hilfen – u.a,

Dr. Christian Seiler

– Seit 2008 Richter am OLG
München

– Familienrichter am Amtsgericht
in Landshut und Freising

– Lehrbeauftragter der Universität
Passau

– Co-Autor: Kroiß/Seiler, Das
neue FamFG: Erläuterungen,
Muster, Arbeitshilfen 

– diverse andere Ver öffentlichungen

Dr. Ludwig Kroiß, Direktor des Amtsgerichts Traunstein / RiOLG Dr. Christian Seiler, München/Landshut

Verfahren in Familiensachen: Das neue FamFG

Wiederholung: 22.06.2009: 14:00 bis ca. 18:15 Uhr � Bescheinigung nach § 15 FAO für FAFam

Der Bundestag hat am 27.06.2008 das Gesetz 
über das Verfahren in Familiensachen und in den
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
(FamFG) beschlossen. Die Reform wird  zum
01.09.2009 in Kraft treten. Das FamFG umfasst
nahezu 500 Vorschriften, wobei das familiengerichtli-
che Verfahren in 270 Paragrafen umfassend neu gere-
gelt wird. Die bisher im FGG, in der ZPO und in der
HausratsVO verstreuten Vorschriften werden 
aufgehoben. 
Eine erfreuliche Neuerung ergibt sich für die Anwälte,
die in Familiensachen tätig sind: endlich wird das
“große Familiengericht” für alle Streitigkeiten zwi-
schen Eheleuten eingeführt! Nicht mehr die Landge-
richte, sondern die Familiengerichte entscheiden künftig
über die so genannten „sonstigen Familiensachen“, wie
Gesamtschuldnerausgleich, unbenannte Zuwendun-
gen, Ehegatteninnengesellschaften und Steueraufteilun-
gen. Auch die Vermögensauseinandersetzung mit den
Schwiegereltern wird nunmehr vor dem Familienrich-
ter ausgetragen. Die „Scheidung light“ – ohne Anwäl-
te – ist vom Tisch. Der Anwaltszwang wird dabei
sogar ausgeweitet.
Auch im Nachlassverfahrensrecht gilt es wichtige
Änderungen zu beachten, so z. B. bezüglich gerichtli-
cher Zuständigkeit, Sachverhaltsermittlung, Beweis-
recht, Rechtsmittel und Kosten. 

1. Entstehungsgeschichte und Ziele der

Reform

2. Neuregelung des Allgemeinen Teils

– Zuständigkeit und Instanzenzug 
– Beteiligtenbegriff 
– Verfahren im ersten Rechtszug
– Beweiserhebung
– Vergleich
– Kosten

3. Das Verfahren in Familiensachen

– einstweiliger Rechtsschutz
– Kostenentscheidung
– Verfahren in Ehesachen/Scheidungssachen
– Verfahren in Kindschaftssachen
– Abstammungssachen
– Adoptionssachen
– Wohnungszuweisungssachen und Hausrats -

sachen
– Gewaltschutzsachen
– Versorgungsausgleichsverfahren
– Verfahren in Unterhaltssachen
– Verfahren in Güterrechtssachen

4. Neukonzeption des Rechtsmittelrechts

5. Das nachlassgerichtliche Verfahren

Prof. Dr. med. Gian Domenico Borasio, Universität München

„Was heißt hier Sterbehilfe?“
Medizin am Lebensende zwischen Autonomie und Fürsorge

21.07.2009: 14:00 bis ca. 17:15 Uhr

1. Ethische Grundlagen ärztlicher 

Handlungen

2. Prinzipien der Palliativmedizin

3. Kommunikation der Beteiligten

4. Patientenwille und Aufklärung

5. Medizinische Indikation und 

ärztliche Fürsorge

Prof. Dr. Gian D. Borasio

ist Inhaber des Lehrstuhls für Pal-
liativmedizin und Mitbegründer
des Interdisziplinären Zentrums
für Palliativmedizin am Klinikum
Großhadern.
Er war Mitglied der Kommission
„Patientenautonomie am Lebens -
ende“ des BMJ und Referent beim
66. DJT in der Abteilung Straf-
recht zum Thema Sterbehilfe.
Er ist Mitglied des Autorenteams
der Patientenverfügungs-Broschüre
des Bayerischen Justizministeri-
ums. 
Ein Forschungsschwerpunkt: die
Entscheidungen am Lebensende

6. Patientenverfügung und Vorsorge -

voll macht aus ärztlicher Sicht

7. Wachkoma und Demenz

8. künstliche Ernährung und Flüssigkeits  -

gabe

9. Garantenstellung und assistierter 

Suizid

10. Besprechung der ggf. geänderten 

Gesetzeslage zur Patientenverfügung
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Dipl. Rpflin Karin Scheungrab, Leipzig

Die Reform des Familienverfahrensrechts 
und das Gesetz über die Gerichtskosten in Familiensachen: 

Was auch jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter wissen muss!

23.07.2009: 13:00 bis ca. 18:00 Uhr – 2 Pausen � Bescheinigung nach § 15 FAO für FAFam

Karin Scheungrab

– seit 16 Jahren Seminarleiterin
zum anwaltlichen Gebühren-
recht, zu Zwangsvollstreckung,
ZPO und Kanzleimanagement 

– Vorsitzende der Fachgruppen
„Gebührenrecht” und „Zwangs-
voll streckung”, der Arbeitsgruppe
„Juristenausbildung” und

– Arbeitsgemeinschaftsleiterin
„Kostenrecht” und „Zwangsvoll-
streckung” am OLG Dresden

– Mitherausgeberin des „
Münchener Anwaltshandbuchs
Vergütungsrecht” (C.H.Beck)

Inhalt dieser Veranstaltung

sind sowohl die grundlegenden Änderungen durch das
FamFG als auch die Auswirkungen auf die Führung
und Abrechnung familienrechtlicher Mandate.

1. Überblick über Aufbau und Geltungsbe-

reich des FamFG und des FamGKG

2. Systematische Gegenüberstellung der

Änderungen

In den Zuständigkeiten – In den Verfahrensabläu-
fen – In den verschiedenen Möglichkeiten der
Kostenentscheidungen durch das Gericht – Bei der
Streitwertbestimmung – Bei den Gerichtskostn –
Beim einstweiligen Rechtsschutz

3. Neubestimmung der Gegenstandswerte

für Verbund – isolierte Verfahren – Eilver-

fahren – außergerichtliche Tätigkeiten 

4. Völlige Neuregelung: Gewaltschutzgesetz

Verfahrensgang – Gegenstandswert 

5. Perfekte Erfassung und optimale Abrech-

nung wirklich aller Gebühren in allen

wichtigen und maßgeblichen familien-

rechtlichen Fallgestaltungen 

Verbund und isolierte Verfahren, Eilverfahren –
außergerichtliche Beratungstätigkeit des RA –
Terminsgebühr für außergerichtliche Besprechun-
gen – Einigung über anhängige und nicht anhän-
gige Ansprüche

6. Problemkreis Geschäftsgebühr

Höhe - Anrechnung – gerichtliche und außerge-
richtliche Geltendmachung 

7.  Gebührentaktik – gekonnte Mandats -

führung

8. Sichere Abrechnung der Scheidungsfol-

genvereinbarung und der gesamten

außergerichtlichen Tätigkeit

9. Checklisten – aktuelle Rechtsprechung –

Übersichten – Diskussion

Teilnahmegebühr

€ für DAV-Mitglieder: € 160,00 zzgl. MwSt (= € 190,40)
→ Für Fachangestellte gilt die Vereinszugehörigkeit eines Anwalts der Kanzlei (bitte Mitgliedsnummer angeben)

– für Nicht mitglieder: € 190,00 zzgl. MwSt (= € 226,10)
– für jede/n weitere/n Fachangestellte/n einer Kanzlei gilt der DAV-Mitgliedspreis
In der Gebühr jeweils eingeschlossen: Seminarunterlagen, Getränke für 2 Pausen

RAin FAinFam Ingeborg Rakete-Dombek, Notarin (Betz Dombek Rakete), Berlin

Die Vermögensauseinandersetzung nach neuem Recht

24.07.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr � Bescheinigung nach § 15 FAO für FAFam

Das neue Recht hält an dem Grundsatz fest, 

wonach die während der Ehe erworbenen Vermögens-
werte zu gleichen Teilen auf die Ehepartner zu vertei-
len sind. Die Berechnung bleibt auch künftig stark
schematisiert. Es sollen nun auch Schulden bei der
Eheschließung Berücksichtigung finden, der ausgleichs-
berechtigte Ehegatte soll vor Manipulationen im Hin-
blick auf Vermögensverschiebungen künftig besser
geschützt werden. Gleichzeitig unterfallen zukünftig
auch Vermögensauseinandersetzungen außerhalb des
Güterrechts der Familiengerichtsbarkeit durch die
Schaffung eines „großen Familiengerichts“. Auch ver-
fahrensrechtlich gilt es dann einige Neuerungen zu
beachten.

1. Güterrechtssachen als Familienstreit -

sachen

Definition – Örtliche Zuständigkeit, Abgabe an
das Gericht der Ehesache – Außergerichtliche
Streitbeilegung – Kostenfolgen, Kostenentschei-
dung –Verbund, Abtrennung – Verfahrenskosten-
hilfe

2. Der Zugewinnausgleich nach neuem

Recht

Negatives (privilegiertes) Anfangsvermögen und
dessen Eingang in die Berechnung – Einstweiliger
Rechtschutz, Schutz vor Manipulationen, Vorzei-
tiger Zugewinnausgleich, Sicherung des Zuge-
winns –Auskunfts- und Belegansprüche, Ansprü-
che gegen Dritte – Ehevertragliche Vereinbarungen
nach neuem Recht

3. Die sog. „sonstigen“ Familiensachen

Sonstige Familiensachen als Familienstreitsachen
– Aus der Ehe herrührende Ansprüche – Ansprü-
che zwischen miteinander verheirateten oder ehe-
mals verheirateten Personen oder zwischen einer
solchen und einem Elternteil im Zusammenhang
mit Trennung oder Scheidung – Antrag nach §
1357 Abs. 2 S. 1 BGB

4. Antrag des Bundesrates auf Aufnahme

eines Auskunftsanspruchs über Einkom-

men und Vermögen bereits während des

Zusammenlebens

Ingeborg Rakete-Dombek

– Mitherausgeberin der „NJW”
(C.H.Beck) und der „Zeitschrift
Forum Familien- und Erbrecht” 
(Dt. AnwaltVerlag)

– Mitglied des Redaktionsbeirates
der Zeitschrift „Familie, Partner-
schaft, Recht” (C.H.Beck) 

– Mitglied der Expertenkommissi-
on des Familienverfahrensrechts
des Bundesjustizministeriums
(2003 bis 2005)

– Mitautorin bei „Münchener
Anwaltshandbuch für Familien-
recht” (C.H.Beck), »„Anwalts-
kommentar BGB, Bd.4: Fami -
lienrecht” (Dt. AnwaltVerlag)
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→ Anmeldeformular: Seite 14

Unternehmensrechtliche Beratung

Prof. Dr. Helmut Köhler, Universität München

Die UWG-Novelle 2009

3. Wiederholung: 07.05.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr � Bescheinigung nach § 15 FAO für FAGewRS

1. Geschäftliche Handlung 

(§ 2 I Nr. 1 UWG)

2. Die neue Generalklausel 

(§ 3 UWG)

3. Die „Schwarze Liste“ 

(Anhang zu § 3 III UWG)

4. Die „aggressiven Geschäftspraktiken“

und § 4 Nr. 1 und 2 UWG

5. Irreführende geschäftliche Handlungen 

(§ 5 UWG)

6. Irreführung durch Unterlassen 

(§ 5a UWG)

7. Produktnachahmung 

(§ 4 Nr. 9 UWG und § 5 II UWG)

8. Unzumutbare Belästigungen 

(§ 7 UWG)

Prof. Dr. Helmut Köhler

– Richter im Nebenamt am OLG
München (Wettbewerbs- und
Kartell senat) 

– Co-Autor u.a. von „Hefermehl/
Köhler/Bornkamm), Wettbe-
werbs recht, Kurz-Kommentar”
(Verlag C.H.Beck) und
„Jacobs/Lindacher/Teplitzky,
UWG – Großkommen tar der
Praxis” (de Gruyter)

RiOLG Michael Triebs, Augsburg

Vollständige Neugestaltung des Versorgungsausgleichs 
zum 01.09.2009: 

Überblick über die neuen Regelungen/besonders praxisrelevante Fragen für die Beratungstätigkeit von

Anwälten

Wiederholung: 30.09.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr � Bescheinigung nach § 15 FAO für FAFam

Zum 01.09.2009 wird das Gesetz zum völlig neu
geregelten Versorgungsausgleich in Kraft treten. Der
Gesetzgeber hat zwar den Grundsatz der Halbteilung
beibehalten. Er hat ihn aber völlig neu ausgestaltet. Im
Gegensatz zum früheren Recht mit einer Gesamtsaldie-
rung und einem Einmalausgleich wird nunmehr jedes
Anrecht jedes Ehegatten real geteilt. Eine Verrechnung
findet nur noch ausnahmsweise durch den Versor-
gungsträger statt. Die strukturellen Probleme des Ver-
sorgungsausgleichs, vor allem unter dem Stichwort
„Dynamisierung“ (Umwertung) von Anrechten  u. a.
mit Hilfe der Barwertverordnung, sind entfallen. 
Für die Beratungstätigkeit in der anwaltschaftlichen
Praxis sind verschiedene Problemkreise von Bedeu-
tung. Das Gesetz lässt zum einen erleichtert Vereinba-
rungen zu, was neue Möglichkeiten der Gestaltung
eröffnet. Zum anderen regelt das Gesetz verschiedene
Ausnahmen von der Durchführung des Versorgungs-
ausgleichs, so bei kurzer Ehezeit, einem geringen Aus-
gleichswert und grober Unbilligkeit. Auch diese Mög-
lichkeiten sind im Rahmen von Vereinbarungen in
Betracht zu ziehen. 

Bei der Beratung wird vor allem zu überlegen sein, ob
der Versorgungsausgleich sinnvoller Weise zugunsten
einer Partei vor Inkrafttreten des neuen Gesetzes oder
erst nach dem Inkrafttreten geregelt werden sollte.

Davon hängt es ab, wann der Scheidungsantrag
gestellt wird. In diesem Zusammenhang spielen die
Übergangsvorschriften eine große Rolle. Auch die Neu-
gestaltung des schuldrechtlichen Versorgungsausgleichs
ist bei Vereinbarungen zu beachten.

1. Vergleich alter und neuer Versorgungs-

ausgleich

2. Die Bewertungsvorschriften im Einzelnen

Ehezeitanteil/Ausgleichswert/Kapitalwert
3. Durchführung der Realteilung

interne und externe Teilung
4. Vereinbarungen

5. Ausschluss des Versorgungsausgleichs

kurze Ehezeit, grobe Unbilligkeit, geringer Aus-
gleichswert

6. Verfahrensvorschriften

insbesondere Auskunftsanspruch
7. Die Übergangsbestimmungen im 

Einzelnen

8. Überblick über das Abänderungs -

verfahren

9. Überblick über den schuldrechtlichen 

Versorgungsausgleich

10. Unterhaltsprivileg nach neuem

Recht/Wegfall des Rentnerprivilegs

11. Taktische Überlegungen für die Beratung

Michael Triebs

– Mitglied der Versorgungsaus-
gleichskommision des Deutschen
Familiengerichtstages

– Co-Autor von »Bassenge u.a.,
Familiensachen: Kommentar
anhand der höchstrichterlichen
Rechtsprechung« 
(C.F.Müller)
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Fragen, Wünsche

→ Dr. Martin Stadler: Telefon 089. 552 633-97 | m.stadler@mav-service.de

MAV&schweitzer.Seminare

RA WP StB Andreas Ziegenhagen (Salans), Berlin

Distressed M&A
Die Akquisition eines Unternehmens in der Krise

Wiederholung: 24.09.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr � Bescheinigung nach § 15 FAO für FAGes + FAIns

A. Phasen für “Distressed M & A”

1. Abwicklungsoptionen für Distressed

M&A

share deal  – asset deal – debt-equity-swap
2. Phase 1: M&A vor Insolvenzantrags-

stellung

Insolvenzanfechtung – § 75 AO – § 25 HGB 
– § 613a BGB

3. Phase 2: M&A im Insolvenzeröffnungs -

verfahren

4. Phase 3: M&A nach Eröffnung des 

Insolvenz verfahrens

vor und nach dem Berichtstermin – Reduzie rung
der Risiken – Insolvenzplanverfahren

B. Ausgewählte Problemstellungen im Rah-

men von Distressed M&A-Transaktionen

1. Beteiligte im Rahmen von Insolvenz -

verfahren

2. Risiken/Schwierigkeiten bei einem

“asset deal”

3. Gestaltungsmöglichkeiten für Distressed

M&A-Transaktionen

Verschmelzung, Ausgliederung, Anwachsung –
Kapitalbeschaffung bei Gesellschaftern: Gesell-
schafterdarlehen, Rangrücktritt, Forderungsver-
zicht – Kapitalbeschaffung durch Dritte: Darle-
hen, sanierende Kapitalherabsetzung, stille Gesell-
schaft

4. Betriebsübergang gemäß § 613a BGB bei

M&A aus der Insolvenz

5. Steuerliche Gestaltungen

C. Distressed M&A aus der Insolvenz

1. Übertragende Sanierung

2. Unternehmenserwerb auf Grundlage

eines Insolvenz plans 

Andreas Ziegenhagen

– Partner der Salans LLP in Ber-
lin, bis 2005 Leiter der Practice
Group Insolvenz und Sanierung
von Haarmann Hemmelrath

– spezialisiert auf Insolvenzrecht
und Sanierung, die rechtliche
und steuerliche Beratung bei
Unternehmenstransaktionen in
der Krise

– Co-Autor bei: 
„Windhöfel/Ziegenhagen/Denk-
haus, Unternehmenskauf in
Krise und Insolvenz” (RWS)

Prof. Dr. Wulf Goette, Vors. Richter am BGH

Die GmbH im Prozess

26.05.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr � Bescheinigung nach § 15 FAO für FAGes

Prof. Dr. Wulf Goette

– Vorsitzender des für das Gesell-
schaftsrecht zuständigen 
II. Zivil  senats des BGH

– Mitherausgeber von ZGR,
NZG und ZNotP – Schriftleiter
des wirtschaftsrechtlichen Teils
der DStR

– Mitarbeit am »Münchener
Kommentar Aktiengesetz«
(C.H.Beck) und an »Ebenroth/
Boujong, Kommentar zum
HGB« (Vahlen)

– Buchautor zu den Themen
GmbH, aktuelle Rechtsprechung
zur GmbH, Kapitalersatzrecht

Die personalistische Struktur der gesetzestypi-
schen GmbH bringt es zwangsläufig mit sich, dass
Konflikte der Gesellschafter untereinander, mit der
Gesellschaft und mit deren Geschäftsführung vor den
Gerichten ausgetragen werden müssen. Die Regeln, die
das Gesetz hierfür aufstellt, erfassen nicht alle Problem  -
lagen, so dass die Rechtsprechung gefordert ist, durch
die analoge Heranziehung von Vorschriften des Aktien-
rechts oder anderer gesellschaftsrechtlicher Prinzipien
die vorhandenen Lücken zu schließen. 
Das Seminar will einen Überblick über typische Kon-
stellationen und die in der höchstrichterlichen Recht-
sprechung entwickelten Lösungen geben.

1. Die möglichen Prozessbeteiligten

2. Die verschiedenen Klageformen und ihre

mögliche Kombination

3. Beschlussmängelrecht

– Grundlagen 
– formelle Fehler 
– materielle Fehler

4. Typische Fallgestaltungen

– Ausschließung und Zwangseinziehung 
– Abfindung 
– Bilanzfeststellung und Gewinnverteilung 
– Übertragung von Geschäftsanteilen 
– Fehlgeschlagene Kapitalmaßnahmen: Mitwir-

kung bei der Heilung 
– Bestellung / Abberufung von Geschäftsführern;

Entlastung 
– Kündigung von Geschäftsführern 
– Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen

gegen Gesellschafter / Geschäftsführer
5. Zweipersonengesellschaft

Neuer Veranstaltungsort

Hotel Maritim 

Goethestr. 7, 80336 München: Saal Nürnberg

MVV

Hauptbahnhof
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→ Anmeldeformular: Seite 14

Gero Fischer, Vors. Richter am BGH a.D., Freiburg

Insolvenzrecht aktuell

08.07.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr � Bescheinigung nach § 15 FAO für FAIns

1. Lastschrift in der Insolvenz

Einführung in die Problematik – Die Überein-
stimmungen und die Differenzen zwischen dem
IX. und dem XI. ZS des BGH – Folgerungen
daraus für die Praxis (insbesondere Haftungsver-
meidung)

2. Insolvenzanfechtung

Realakte als anfechtbare Rechtshandlungen, insbe-
sondere Werthaltigmachen von Forderungen –
Gläubigerbenachteiligung bei Zahlungen aus
einem debitorisch geführten Konto – Kongruenz /
Inkongruenz von Globalsicherheiten – Vorsatzan-
fechtung (Begriff der Rechtshandlung bei Druck-
zahlungen, Feststellung des Gläubigerbenachteili-
gungsvorsatzes bei kongruenter Deckung, Anfech-
tungsgegner bei 3-Personen-Verhältnissen) –
Unent geltliche Leistungen bei Erfüllung der Ver-
bind lich keit eines Dritten – Begriff des Barge-
schäfts – Die Wirkungen von § 28e Abs. 1 Satz 2

SGB IV – Anfechtungsberechtigung in Gesell-
schafts- und Gesellschafterinsovenz

3. Aus- und Absonderungsrechte in der

Insolvenz

Sicherung eines Drittdarlehens durch die Grund-
schuld – Vergütung für die Löschung einer wertlo-
sen Grundschuld – Bürgschaftskosten des Kauti-
onsversicherers – Übertragung des Vorbehaltseigen-
tums an die den Kaufpreis finanzierende Bank –
Aussonderungsrecht des Vermieters an gekündigter
Wohnung – Absonderungsrechte wegen Zins- und
Kostenforderungen

4. Gläubigerausschuss und Gläubigerver-

sammlung

Entlassung aus dem Gläubigerausschuss – Auf-
sicht des Insolvenzgerichts über Beschlüsse der-
Gläubigerversammlung

5. Neueste BGH-Rechtsprechung aus 2009

Gero Fischer

– bis 2008 Vorsitzender Richter
des IX. Senats am BGH

– Mitherausgeber der Neuen Zeit-
schrift für das Recht der Insol-
venz und Sanierung (C.H.Beck)

– Mitglied des Redaktionsbeirates
der WuB Zeitschrift für Wirt-
schafts- und Bankrecht (erlag
Wertpapier-Mitteilungen)

– Mitglied des wissenschaftlichen
Beirates des Zentrums für Insol-
venz und Sanierung an der Uni-
versität Mannheim e.V.

Insolvenzrecht
→ Ziegenhagen, Distressed M&A: Die Akquisition eines Unternehmens in der Krise: Seite 6

Dipl. Rpflin Karin Scheungrab, Leipzig

Die Berechnung des pfändbaren Einkommens 
im Rahmen der Verbraucherinsolvenz

Workshop für Mitarbeiterinnen in der Anwaltskanzlei

30.06.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr

Das Seminar 

richtet sich an Mitarbeiterinnen, die mit der Bearbei-
tung von Verbraucherinsolvenzverfahren betraut sind.
Ziel ist die korrekte und konkrete Berechnung des
pfändbaren Teils des Arbeitseinkommens nach der
Abtretung durch den Schuldner.

1. Umfang und Wirksamkeit der Abtretung -

was unterliegt der Abtretung und was

nicht?

2. Konkrete Berechnung des pfändbaren

und unpfändbaren Teils des Arbeitsein-

kommens

– Berechnung und Berücksichtigung der einzelnen
Lohn- und Gehaltsbestandteile wie z.B.
Zuschläge für Überstunden, Feiertags- und
Wochenenddienste, Abfindungen, tarifliche und
außertarifliche Sonderzahlungen und Prämi

– Steuerrechtliche Probleme
3. Unterhaltsverpflichtungen

– Auswirkungen des neuen Unterhaltsrechts
– Eigenes Einkommen der Unterhaltsberechtigten

Karin Scheungrab

– seit 16 Jahren Seminarleiterin
zum anwaltlichen Gebühren-
recht, zu Zwangsvollstreckung,
ZPO und Kanzleimanagement 

– Vorsitzende der Fachgruppen
“Gebührenrecht” und “Zwangs-
voll streckung”, der Arbeitsgruppe
“Juristenausbildung” und

– Arbeitsgemeinschaftsleiterin
“Kostenrecht” und “Zwangsvoll-
streckung” am OLG Dresden

– Mitherausgeberin des »Münche-
ner Anwaltshandbuchs Vergü-
tungsrecht« (C.H.Beck)

Teilnahmegebühr

– Bei DAV-Mitgliedschaft eines Mitglieds der Kanzlei (bitte Mitgliedsnummer angeben)
€ 118,00 zzgl. MwSt (= € 140,42)

– Für Fachangestellte aus einer Kanzlei ohne DAV-Mitgliedschaft
€ 138,00 zzgl. MwSt (= € 164,22)

– für jede/n weitere/n Fachangestellte/n einer Kanzlei gilt der DAV-Mitgliedspreis
In der Gebühr jeweils eingeschlossen: Seminarunterlagen, Getränke

V-2009  27.04.2009  10:15 Uhr  Seite 7
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VRiOLG Karl-Heinz Keldungs, Düsseldorf

Baukosten außer Kontrolle?

24.06.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr � Bescheinigung nach § 15 FAO für FABau

Karl-Heinz Keldungs

Co-Autor bei
– Ingenstau/Korbion, 

VOB-Kommentar
– Keldungs/Brück, 

Der VOB-Vertrag

In den letzten Jahren haben sich bei allen größe-
ren Bauvorhaben die vereinbarten Preise nicht realisie-
ren lassen. Die Baukosten sind nicht unerheblich
gestiegen. Das hat vielfältige Ursachen. Das Zauber-
wort heißt „Nachtrag“. Gibt es Möglichkeiten, dieser
Entwicklung entgegen zu wirken? Aufgabe des Semi-
nars ist es, die Probleme darzustellen und Lösungen
aufzuzeigen.

1. Die Planung als Ursache von Kostenstei-

gerungen

2. Die unvollständige oder ungenügende

Leistungsbeschreibung

3. Die Chancen für Spekulation 

4. Die Bauvertragstypen  

Einheitspreisvertrag – Pauschalpreisvertrag –
Stundenlohnvertrag 

5. Die Nachträge

6. Komplettheitsklauseln

Immobilien
Bau-, Miet- und Wohnungseigentumsrecht

RA Thomas Hannemann (Hannemann, Eckl & Moersch), Karlsruhe

Energetische Modernisierung

23.06.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr � Bescheinigung nach § 15 FAO für FAMiet

Hintergrund: Der Klimaschutz, die zu seiner Ver-
wirklichung vorgenommenen Novellierungen u.a. der
HeizKV, der EnEV und des EEWärmeG, und vor
allem die gestiegenen Energiekosten führen bei Eigentü-
mern verstärkt zu Überlegungen, die energetische
Bilanz ihrer Immobilien zu verbessern. Die zu treffen-
den Entscheidungen hängen u.a. davon ab, inwieweit
energetische Modernisierungen gegenüber Mietern
überhaupt durchgesetzt und in welchem Umfang die
damit verbundenen Kosten an die Mieter weiterbela-
stet werden können. Dabei wird häufig argumentiert,
das Mietrecht hemme effektiven Klimaschutz und
müsse daher insoweit novelliert werden (vgl. BT-
Drucks. 16/7175 v. 14.11.2007). Die Seminarveran-
staltung soll die durchaus vorhandenen Möglichkeiten
eines Vermieters zur energetischen Modernisierung auf
der Basis der geltenden Mietrechtslage unter Einbezug
aktueller BGH-Entscheidungen aufzeigen.

1. Duldungspflicht des Mieters über 

§ 554 Abs. 2 und 3 BGB?

Begriff der Energieeinsparung vor dem Hinter-
grund der BGH-Entscheidung vom 24.09.08 –
Weitere materielle Voraussetzungen, insbes. die
Härteklausel  – Formelle Voraussetzungen, v.a.
die Mitteilungspflicht des Vermieters – Besonder-
heiten bei Staffel- oder Indexmiete – Rechtsfolgen

2. Gewährleistungsrechte des Mieters? 

3. Mieterhöhungsmöglichkeiten des 

Vermieters?

Begriff der Energiesparmaßnahme (§ 559 BGB)
– Wirtschaftlichkeitsgebot –Verhältnis zwischen 
§ 559 BGB und  § 554 BGB – Vermieter als
„Bauherr“  – Mieterhöhungserklärung – Umfang
der Mieterhöhung, insbes. bei Inanspruchnahme
von Drittmitteln (§ 559a BGB) – Rechtsfolgen
Verhältnis zu § 558 BGB

4. Auswirkungen auf die Betriebskosten

unter Einschluss des BGH-Urteils vom

27.06.2007

Umlage neu entstehender Kosten, auch ohne Vor-
behalt im Mietvertrag? – Umlageschlüssel? –
Weitergabe von Kostenerhöhungen, einschl. 
Contracting nach der BGH-Rechtsprechung

5. Besonderheiten bei der Gewerberaum-

miete

Thomas Hannemann

– Herausgeber und Mitarbeiter:
Münchener Anwaltshandbuch
Wohnraummietrecht, Münchener
Prozessformularbuch Mietrecht
und Beck’sches Formularbuch
Mietrecht (alle: C.H.Beck) u.a.
Bücher

– Mitherausgeber: NZM – Neue
Zeitschrift für Miet- und Woh-
nungsrecht (C.H.Beck)

– Vorsitzender des Geschäftsführen-
den Ausschusses der ARGE
„Mietrecht und Immobilien“
und Mitglied der ARGE „Bau-
und Immobilienrecht“ sowie
„Bank- und Kapitalmarktrecht
beim Deutschen Anwaltverein 

Fragen, Wünsche

→ Dr. Martin Stadler: Telefon 089. 552 633-97 | m.stadler@mav-service.de

V-2009  27.04.2009  10:15 Uhr  Seite 8
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→ Anmeldeformular: Seite 14

Dr. Heinrich Merl, Vors. Richter am OLG a.D., München

Bauablaufstörungen und Leistungsverzug des Auftragnehmers 
Rechtsfolgen für den BGB-Vertrag und nach VOB/B 

16.07.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr � Bescheinigung nach § 15 FAO für FABau

Anhand der aktuellen obergerichtlichen

Rechtsprechung werden die wesentlichen

Rechtsfragen zur Bauablaufstörung und zum

Leistungsverzug des Auftragnehmers disku-

tiert.

1. Zur Bauablaufstörung werden insbeson-

dere erörtert die Rechte der Vertragspar-

teien aus §§ 642, 643 BGB, § 6 VOB/B -

zum Beispiel_

Fragen der Zurechenbarkeit von Behinderungstat -
beständen sowie der Kooperationspflichten und
Mitwirkung der Vertragsparteien, besonders die
Anpassungs- und Beschleunigungspflichten des

Auftragnehmers – Fragen zu Erforderlichkeit und
Inhalt von Behinderungsanzeigen – zu Vorausset-
zungen und Berechnung geänderter Ausführungs-
fristen – Vergütungs- und Schadensersatzansprü-
che der Parteien – Kündigungsfragen – Vortrags-
und Beweislastregeln, Dokumentationspflichten.

2. Zum Leistungsverzug des Auftragneh-

mers werden behandelt 

aktuelle Fragen zum Schadensersatzanspruch des
Auftraggebers nach §§ 280 BGB sowie nach § 5
Nr. 4 VOB/B, – zum Rücktrittsrecht des Auf-
traggebers nach § 323 BGB sowie zum Kündi-
gungsrecht nach § 5 Nr. 4 VOB/B, § 8 Nr. 3
VOB/B.

Dr. Heinrich Merl

– Autor von »Merl, Fallen im 
privaten Baurecht: VOB und
HOAI nach aktueller Rechtspre-
chung (DeutscherAnwaltVerlag)

– Co-Autor von »Kleine-Möller/
Merl/Oelmaier, Handbuch des
privaten Baurechts« (C.H.Beck)

Austauschverträge

RA Dr. Olrik von der Wense, LL.M. (Lehmann Rechtsanwälte), Hamburg

Vertragsgestaltung und -kontrolle beim Energieliefer-Contracting
Wärme und Strom

17.06.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr

Ausgangsbasis: Bei der Erneuerung bzw. Sanie-
rung von Energieanlagen stellt die Einbeziehung eines
Investors (oder Contractors) eine interessante Möglich-
keit dar, die anfallenden Investitionskosten zu vermei-
den und (durch die Sanierung) gleichzeitig Einsparpo-
tentiale zu nutzen; allerdings ist das Contracting kein
„Allheilmittel“. Sowohl Investoren als auch Abnehmer
sollten die Vor- und Nachteile sowie Chancen und
Risiken dieses Geschäftsmodells kennen.

A. Inhalt und Abschluss des Contracting-

Vertrages

1. Typische Contracting-Modelle im Ver-

gleich: 

Vor- und Nachteile für den Abnehmer
2. Welche rechtlichen Grundlagen finden

Anwendung 

(Anwendung der AVBFernwärmeV)?

3. Was ist bei der Preiskalkulation zu beach-

ten?

4. Welche Risiken gibt es für Anlagenbetrei-

ber und Kunde?

5. Was gibt es bei der Vertragsgestaltung

sonst zu beachten?

6. Zur Bedeutung der Preisanpassungsklau-

seln

7. Was geschieht mit der Anlage nach Ver-

tragsende?

8. Steuerliche und sonstige Optimierungs-

möglichkeiten

B. Gewerbe- und Wohnraummietrechtliche

Aspekte

1. Welche Voraussetzungen müssen gege-

ben sein, um Contractingkosten auf die

Mieter umzulegen?

2. Was sagt die Rechtsprechung des BGH?

3. Was tun bei „alten“ Mietverträgen?

Dr. Olrik von der Wense,

LL.M.

Partner bei Lehmann Rechtsan-
wälte, die einen ihrer Schwerpunk-
te auf das Energierecht setzt und
bei deutschen Verlagen und inter-
national  publiziert.

V-2009  27.04.2009  10:15 Uhr  Seite 9
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Zivilverfahrensrecht

Prof. Dr. Stephan Lorenz, Universität München

Update: Kaufrecht

17.07.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr

Prof. Dr. Stephan Lorenz

– Mitautor u.a. vom „Münchener
Kommentar zum BGB“, vom
Bamberger/Roth,Kommentar
zum BGB“ (beide: C.H. Beck)
und vom „Staudinger“
(Sellier/de Gruyter)

– Referent vieler Anwalts- und
Richter-Seminare

– geprägt durch präzises, konzep-
tionelles Denken – und das
bedeutet: präzise, eindeutige
Sprache, mitreißende Rhetorik ...
direkt anwendbare Informatio-
nen

7 Jahre nach Inkrafttreten des neuen Schuldrechts
ist insbesondere das neue Kaufrecht stark von der
Rechtsprechung des BGH sowie des EuGH geprägt,
die in jüngster Zeit auch den Gesetzgeber zu Reaktio-
nen veranlasst hat. Das betrifft in besonderem Maße
auch den Einfluss des europäischen Richtlinienrechts
auch auf alltägliche Rechtsfälle sowie AGB-rechtliche
Fragen. Auch viele wichtige Detailfragen, die für die
Praxis von allerhöchster Relevanz sind, wurden in
jüngster Zeit höchstrichterlich geklärt.

Das Seminar hat, auf der Basis der nunmehr weitge-
hend geklärten Dogmatik des vereinheitlichten Lei-
stungsstörungsrechts, sowohl den bisherigen Stand der
Rechtsprechung wie auch die aktuellsten Entwicklun-
gen in diesem Bereich zum Gegenstand.

1. Rechtsdogmatik und Rechtspraxis: Die

Abstraktion des „Gewährleistungs-

rechts“ und ihre Folgen für die Praxis

Die Pflichtverletzungsdogmatik – Die Abgren-
zung der Schadensarten und ihre praktische
Bedeutung – Verschuldensabhängige und verschul-
densunabhängige Haftung – Mangelfolgeschäden
und Verspätungsschäden

2. Einzelheiten des Gewährleistungsrechts

Fehlerbegriff (§ 434 BGB) – Zeitpunkt des Man-
gels  – Beweisfragen – Beschaffenheits- und Halt-
barkeitsgarantie und ihr Verhältnis zu vertragli-
chen Gewährleistungsbeschränkungen –Gewähr -
leistungsausschluss

3. Der Nacherfüllungsanspruch (§ 439 BGB)

Inhalt, insbes. der Bedeutung des Erfüllungsorts –
Kosten und Diagnoserisiken – Unberechtigte
Nach  erfüllungsverlangen – Der Vorrang der
Nacherfüllung und die Konsequenzen im Falle der
Vereitelung – Nacherfüllung, Nutzungsersatz –
Besonderheiten des Händlerregresses beim Ver-
brauchsgüterkauf (§§ 478 f BGB)

4. Verjährung und Konkurrenzen

5. Kernprobleme der Vertragspraxis und

Lösungsvorschläge

Der Einfluß des Europarechts: Richtlinienkonfor-
me und “richtlinienorientierte” Auslegung der §§
433 ff BGB: Streitpunkte und praktische Rele-
vanz – Aufwendungsersatz und Schadensersatz –
Teilweise Mangelhaftigkeit/Teilunmöglichkeit –
Möglichkeiten vertraglicher Haftungsbeschränkun-
gen – AGB-Probleme im privaten und im kauf-
männischen Geschäftsverkehr – Garantien 
(§§ 443, 477 BGB) – Verbrauchsgüterkauf: Die
Privilegierung des Verbrauchers und ihre Grenzen
– Lieferanten- / Herstellerregress  (§§ 478 f BGB)

Dr. Matthias Siegmann, Rechtsanwalt beim BGH, Karlsruhe

Die Vorbereitung der Revisionsinstanz 
in den Tatsacheninstanzen des Zivilprozesses 

26.06.2009: 14.00 bis ca. 17.30 Uhr

1. Grundzüge des zivilprozessualen 

Revisionsrechts

Zugelassene Revision – Nichtzulassungsbeschwer-
de, insbesondere Zulassungsbeschränkungen und
Zulassungsgründe

2. Revisionsrechtlich bedingte Erwägungen

zu Beginn eines Zivilprozesses

Familiensachen (§ 26 Nr. 9 EGZPO) – allgemei-
ne Zivilsachen (§ 26 Nr. 8 EGZPO), insbesonde-
re Teilklagen, Mietsachen, Stufenklagen

3. Revisionsrechtlich bedingte Erwägungen

in der I. Instanz

Sachvortrag – Beweisantritte – Hinweispflichten
4. Revisionsrechtliche Erwägungen für die

Berufungsinstanz

Präklusion – Revisionszulassung – Vollstrek-
kungsschutzanträge

Dr. Matthias Siegmann

– seit dem 1. Juni 2007 Rechtsan-
walt beim BGH. Zuvor war er
– neben einer langjährigen freien
Mitarbeit in einer Rechtsan-
waltskanzlei beim BGH –
Gründungs gesellschafter einer auf
Führung größerer Zivil prozesse
spezialisierten Sozietät

– Mitautor an verschiedenen Stan-
dardwerken (C.H.Beck)

Fragen, Wünsche

→ Dr. Martin Stadler: Telefon 089. 552 633-97 | m.stadler@mav-service.de

V-2009  27.04.2009  10:15 Uhr  Seite 10
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→ Anmeldeformular: Seite 14

RA Jens Bredow (Gurland), Köln | RAuN Jens-Peter Lachmann, Berlin 

Schiedsgerichtsbarkeit
von der Schiedsvereinbarung bis zum Schiedsspruch

Dargestellt und erörtert an Hand fallbezogener Mustertexte

10.07.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr � Bescheinigung nach § 15 FAO für FA Handels- und Gesellschaftsrecht

1. Die Schiedsvereinbarung

Form und Inhalt
2. Die Auswahl der Schiedsrichter

3. Die Einhaltung des Schiedsverfahrens

4. Die Organisation des Schiedsverfahrens

5. Die Beweisaufnahme

6. Die Beratung und Abstimmung im

Schiedsgericht

7. Die Abfassung des Schiedsspruchs

Jens Bredow

Generalsekretär der Deutschen
Institution für Schiedsgerichtsbar-
keit e.V. (DIS), Köln

Jens-Peter Lachmann

Autor: Handbuch Schiedsge-
richtspraxis, Standardwerk in
der deutschen Fachliteatur

RA Prof. Dr. Bernd Reinmüller (Buse Heberer Fromm), Frankfurt/Brüssel

Europäisches Zivilverfahrensrecht: aktuelle Aspekte

09.07.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr

1. Einleitung

2. Kann der ausländische Vertragspartner

verklagt werden?

3. Wo soll geklagt werden?

Klage im In- oder Ausland?
Einholung einer sog. „legal opinion“
Was ist mit den Kosten?
Prozessführung im Ausland
Ist die im Vertrag vorhandene Gerichtsstandver-
einbarung wirksam?
Folgen für das Anerkennungs- und Vollstreckungs-
verfahren
Fehlen einer Gerichtsstandsvereinbarung und nach
Erfüllungsort
Besteht die Wahl unter mehreren Gerichtsständen?

Konkurrenz von Gerichtsstands- und Schieds   -
gerichtsklausel

4. Europäische Zustellungsverordnung in

Zivil- und Handelssachen 

5. Europäische Beweisaufnahmeverordnung 

6. Europäisches Mahnverfahren/Bagatell-

verfahren

7. Verordnung zur Einführung eines euro-

päischen Vollstreckungstitels für unbe-

strittene Forderungen (Nr. 805/2004/EG)

8. Was muss man beachten, wenn man ein

ausländisches Urteil vollstrecken will?

9. Rom-I

10. Rom-II

11. Diskussion

Prof. Dr. Bernd Reinmüller

– Partner der Kanzlei und 
Mitglied der Practice Group 
Prozessrecht

– Professur für Internationales 
Privat- und Verfahrensrecht an
der Universität zu Köln

– Präsident der Union Internatio-
nale des Avocats (UIA)

– Autor: Internationale Rechtsver-
folgung in Zivil- und Handels-
sachen in der EU (Deutscher
Anwaltverlag)

Arbeitsrecht

Thomas Holbeck

als langjähriger Arbeitsrichter
erfahrener Praktiker:
– seit vielen Jahren vielfältige Fort-

bildungs- und Vortragstätigkeit
vor Rechtsanwälten, Arbeitge-
bern, Betriebsräten

– langjähriger Repetitor

RiArbG Thomas Holbeck, Regensburg

Leistungsbestimmung durch den Arbeitgeber

27.05.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr � Bescheinigung nach § 15 FAO für FAArb

1. Weisungsrecht im Rahmen des Arbeits-

vertrages

– Das Direktionsrecht, seine Möglichkeiten und
Grenzen

– Vertragliche Gestaltungsspielräume zur Erweite-
rung des Direktionsrechts

– Wichtige Einzelfälle, z.B. der Festlegung von
Umfang und Lage der Arbeitszeit, Anordnung
von Überstunden, Bestimmung des Ortes der

Arbeitsleistung oder Ordnung und Verhalten im
Betrieb

2. Überschreitung des Weisungsrechts –

Erfordernis einer Änderungskündigung

– Änderungskündigung oder Freiwilligkeits- und
Widerrufsvorbehalt?

Forts. → bitte wenden

V-2009  27.04.2009  10:15 Uhr  Seite 11
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Fragen, Wünsche

→ Dr. Martin Stadler: Telefon 089. 552 633-97 | m.stadler@mav-service.de

MAV&schweitzer.Seminare

RA, FA ArbR Dr. Mark Lembke, LL.M. (Cornell), Attorney-at-Law (New York)

(Greenfort Rechtsanwälte), Frankfurt am Main

Aktuelle Rechtsprechung zur Gestaltung von Vergütungsabreden
Neueste Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts und ihre Folgen für die Praxis der Vertragsgestaltung

18.06.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr � Bescheinigung nach § 15 FAO für FAArb

Wenige Jahre nach Einführung der AGB-Kon-

trolle für Arbeitsverträge durch die Schuldrechts-
reform rücken Klauseln bezüglich Arbeitsentgelt in den
“Blickpunkt” der Rechtsprechung. Die jüngsten Urteile
des BAG stellen einige Fallstricke auf, die es bei der
Vertragsgestaltung zu beachten gilt. 
Das Seminar schildert die neueste Rechtsprechung und
gibt Hinweise für die Praxis.

1. Formen des Arbeitsentgelts 

– Laufendes Entgelt vs. Sonderzahlungen
– Entgelt im engeren und weiteren Sinne

2. AGB-Kontrolle individualrechtlicher 

Vergütungsabreden und -klauseln

– Freiwilligkeitsvorbehalte bei Boni, Gratifikatio-
nen etc.

– Widerrufsvorbehalte
– eilbefristung von Entgeltbedingungen
– Bindungsklauseln (Stichtags- und Rückzah-

lungsklauseln) bei Sonderzahlungen und sonsti-
gen Vergütungsbestandteilen

– Möglichkeit der Kürzung bei Krankheit, Eltern-
zeit, Mutterschutz?

– Anrechnungsvorbehalte
3. Fragen zur Gestaltung praktisch wichtiger

Entgeltbestandteile wie z.B.

– Dienstwagen
– zielabhängiger Bonus (Zielvereinbarung bzw.

Zielvorgabe)
– Bleibebonus 
– Aktienoptionen und aktienorientierte Vergütung

Dr. Mark Lembke, LL.M.

– Partner der Kanzlei
– berät in- und ausländische

Unter nehmen in allen Fragen des
Individual- und Kollektivarbeits-
rechts und bei Umstrukturierun-
gen sowie Transaktionen

– Lehrbeauftragter an der Univer-
sität Heidelberg

– Autor zahlreicher Fachbeiträge
und Kommentare

– ständiger Mitarbeiter im
Betriebs-Berater

RA Dr. habil. Georg Annuß (Nörr Stiefenhofer Lutz), München

Betriebsübergang in der anwaltlichen Praxis

15.07.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr � Bescheinigung nach § 15 FAO für FAArb

Dr. habil. Georg Annuß

Schwerpunkte u.a.: Arbeitsrecht -
liche Restrukturierung von Unter-
nehmen und Konzernen einschließ-
lich Privatisierung – Betriebsüber-
gang – Verhandlung von Tarifver-
trägen, Interessensausgleichen und
Sozialplänen
– viele Veröffentlichungen in Fach-

zeitschriften, Mitarbeit an 
Groß kom mentaren und anderen
Werken

Das Seminar behandelt umfassend die Tatbe-
standsvoraussetzungen und Rechtsfolgen des § 613a
BGB und gibt Hinweise dazu, wie Schwierigkeiten
mit § 613a BGB in der Praxis durch eine voraus-
schauende Gestaltung minimiert werden können.

1. Der Betriebs(teil)begriff: Was ist die über-

gangsfähige wirtschaftliche Einheit?

2. Der Wertschöpfungszusammenhang als

identitätsbestimmendes Kriterium des

Betriebs(teils)

3. Änderung der Betriebsorganisation zur

Vermeidung eines Betriebsteilübergangs

4. Fortbestand von Betriebsrat und

Betriebsvereinbarungen nach Betriebs-

übergang

5. Die Unterrichtungspflicht gemäß § 613a

Abs. 5 BGB als “unmögliche” Aufgabe

6. Grenzen des Widerspruchsrechts gemäß

§ 613a BGB

7. Betriebs(teil)übergang und Änderung des

Arbeitsvertrages

8. Betriebs(teil)übergang und Kündigung"

– Inhalt und Spielräume einer Änderungskündi-
gung

– Die neuen Arbeitsbedingungen – Welches 
Angebot kann unterbreitet werden?

– Verhalten des Arbeitnehmers – Taktische 
Überlegungen sind wichtig: Annahme des 
Angebots – Vorbehalt – Ablehnung?

– Die Sicht des Arbeitgebers – Annahmeverzug
als kalkulierbares Risiko

Holbeck, Leistungsbestimmung durch den Arbeitgeber (Forts.)
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Teilnahmebedingungen

Anmeldungen werden mit Eingang der schriftlichen Anmeldung verbindlich. Die Plätze bei allen Seminaren
sind begrenzt. Es gilt die Reihenfolge der Anmeldungen.
Die Übertragung der Teilnahmeberechtigung ist möglich, sofern uns Name und Anschrift des Ersatz-
teilnehmers umgehend mitgeteilt werden. Macht der Anmelder von seinem Übertragungsrecht keinen Gebrauch, ist
die Tei l nahme gebühr auch dann zu zahlen, wenn der Anmelder seine Anmeldung zurückzieht oder am Seminar
nicht teilnimmt. 
Bei Absagen länger als zwei Wochen vor Veranstal tungs beginn wird dem Anmelder lediglich eine Bearbei-
tungs gebühr in Höhe von €25,00 zzgl. MwSt. (= € 29,75) in Rechnung gestellt. 
Änderungen:Wird das Seminar kurzfristig abgesagt, verschoben oder in einen anderen Veranstaltungsraum
verlegt, sind Ansprüche daraus ausgeschlossen. 

→ Bezahlung: Nach dem Seminar erhalten Sie von uns eine Rechnung. Bitte fügen Sie der Anmeldung
keinen Scheck bei, bezahlen Sie erst nach Erhalt der Rechnung.

Wegbeschreibung zum Amerikahaus

Adresse

Amerikahaus, Karolinenplatz 3: 2. Stock, Raum 205

MVV 

– Straßenbahn 27 bis Haltestelle Karolinenplatz
– U 2 bis Bahnhof Königsplatz   

→ Ausgang Königsplatz: 4 Minuten Fußweg über Königsplatz und Brienner Straße
– S-Bahnen und U 4, U 5 bis Stachus 

→ Ausgang Stachus: Dort steigen Sie um in die Straßenbahn, Linie 27 (Richtung Petuelring) – oder:
– U 4, U 5 bis Karlsplatz/Stachus 

→ Ausgang Lenbachplatz, Durchgang neben „Kokon“ (Lenbach palais) zur Ottostraße (Haltestelle Linie 27).
Wenn Sie nicht auf die Straßen bahn warten wollen, folgen Sie den Gleisen nach rechts eine Station (Dauer
von der Haltestelle: 2 -3 Minuten)

Vom Hauptbahnhof

(auf jedem Bahnsteig: Wegweiser zu den U- und S-Bahnen)
– U 2: → Richtung Feldmoching: Zugang durch die Haupthalle in der Mitte. 

Rolltreppe zur U-Bahn: vor dem Ausgang. –Sie fahren eine Station bis Bahnhof Königsplatz (Fußweg s.o.)
– U 4, U 5: Ausgang rechts von den Gleisen: Bayerstraße. 

Rolltreppe zur U-Bahn: vor dem Bahnhof. – Fahrstrecke: s.o
– S-Bahnen: → Richtung Ostbahnhof: Ausgang links von den Gleisen: Arnulfstraße. 

Rolltreppe zur U-Bahn: vor dem Ausgang. – Fahrstrecke: s.o.

Die MAV&schweitzer.Seminare

sind ein Gemeinschaftsprojekt von MAV Münchener Anwaltverein e.V. und Schweitzer Sorti-

ment, München: Konzeptionen aus einem Guss –resultierend aus zwei unterschiedlichen Erfahrungs ansätzen. 

Die gemeinsame Arbeit konzentriert sich auf Konzeptionen, Themen- und Referenten auswahl. Die Durch-
führung der Seminare erfolgt durch die MAV GmbH.

MAV GmbH

Karolinenplatz 3

(Amerikahaus), Zimmer 207
80333 München

Ansprechpartner für 

Seminare: Dr. Martin Stadler

Telefon 089. 552 633-97
eMail m.stadler@mav-service.de

Schweitzer Sortiment

Lenbachplatz 1 (gegenüber
vom Alten Botanischen Garten)
80333 München

Ansprechpartner für 

Seminare: Helmut Winkler

Telefon 089. 55 134-2 60 
eMail h.winkler@
schweitzer-online.de

Münchener AnwaltVerein e.V.

V-2009  27.04.2009  10:15 Uhr  Seite 13



14

→ MAV GmbH: ein Unternehmen des Münchener AnwaltVereins  € Sitz: München | Amtsgericht München, HRB 152 648 € Geschäftsführer: Dr. Martin Stadler
Schweitzer Sortiment oHG € Sitz: München | Amtsgericht München, HRA 51973

1) Preise inkl. MwSt: Preise für DAV-Mitglieder / für Nichtmitglieder  
2) Preise inkl. MwSt: Preis bei DAV-Mitgliedschaft eines Kanzleimitglieds bzw. Sonderpreis (s. S. 4) / ohne DAV-Mitgliedschaft

Ich melde mich unter Anerkennung Ihrer Teilnahmebedingungen (� Seite 13) an für folgende/s Seminar/e:   

Wieg, Fehlgeschlagene Lehman-Brothers-Zertifikate [ Seite 2 ] 25.05.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Lorenz, Internationales Erbrecht [ 2 ] 08.05.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Kroiß/Seiler, Das neue FamFG [ 3 ] 22.06.09: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Borasio, „Was heißt hier Sterbehilfe?“ [ 3 ] 21.07.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Scheungrab, Die Reform des Familienverfahrensrechts  [ 4 ] 23.07.09: 13:00 Uhr € 190,40 / € 226,10 2)

Rakete-Dombek, Die Vermögensauseinandersetzung nach... [ 4 ] 24.07.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Triebs, Neugestaltung des Versorgungsausgleichs [ 5 ] 30.09.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Köhler, Die neue UWG-Novelle 2009 [ 5 ] 07.05.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Goette, Die GmbH im Prozess [ 6 ] 26.05.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Ziegenhagen, Distressed M&A [ 6 ] 24.09.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Scheungrab, Die Berechnung des pfändbaren Einkommens ... [ 7 ] 30.06.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Fischer, Insolvenzrecht aktuell [ 7 ] 08.07.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Hannemann, Energetische Modernisierung [ 8 ] 23.06.09: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Keldungs, Baukosten außer Kontrolle? [ 8 ] 24.06.09: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Merl, Bauablaufstörungen und Leistungsverzug des ... [ 9 ] 16.07.09: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

von der Wense, Energieliefer-Contracting [ 9 ] 17.06.09: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Lorenz, Update: Kaufrecht [ 10 ] 17.07.09: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Siegmann, Die Vorbereitung der Revisionsinstanz [ 10 ] 26.06.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Reinmüller, Europäisches Zivilverfahrensrecht [ 11 ] 09.07.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Bredow/Lachmann, Schiedsgerichtsbarkeit [ 11 ] 10.07.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Holbeck, Leistungsbestimmung durch den Arbeitgeber [ 11 ] 27.05.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Lembke, Rechtsprechung zur Gestaltung von Vergütungs... [ 12 ] 18.06.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Annuß, Betriebsübergang in der anwaltlichen Praxis [ 12 ] 15.07.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

MAV&schweitzer.Seminare
Herrn Dr. Martin Stadler
MAV GmbH
Karolinenplatz 3
80333 München

Seminar-Anmeldung   per Fax zum Nulltarif: 0800. 88 67 738 (Schweitzer Sortiment)

Bei mehreren Teilnehmern:

bitte getrennte Anmeldungen!

Datum    Unterschrift

M V/2009

Kunden-Nummer:

Name/Vorname:

Kanzlei/Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Fax:

eMail:

Ich bin Mitglied des DAV    [  ] ja               [  ] nein

DAV-Mitglieds-Nr.

Rechnung an                         [  ] mich        [  ] die Kanzlei

V-2009  27.04.2009  10:16 Uhr  Seite 14



Veranstaltungsort
Paulaner am Nockherberg, 
Tagungszentrum
Hochstr. 77, 81541 München 

Teilnahmegebühr
– für DAV-Mitglieder: 

€ 350,– zzgl. MwSt 
(= € 416,50) 

– für Nichtmitglieder: 
€ 390,– zzgl. MwSt 
(= € 464,10)

Fragen, Wünsche
Dr. Martin Stadler
Telefon 089. 552 633-97 
Fax 089. 552 633-98 
eMail m.stadler@mav-service.de

5. Bayerischer Arbeitsrechtstag 2009
Arbeitsrecht in der Wirtschaftskrise

Bescheinigung nach § 15 FAO für FAArb

1. Kündigungsrechtschancen für Zeitarbeitnehmer (ca. 40 Minuten) 
RA Friedrich Schindele (Schindele, Eisele, Gerstner & Coll.), Landshut
Kündigungsrechtliche Besonderheiten beim Verleiher (Sozialauswahl) – Andocken beim Entleiher 
(§ 10 AÜG), Arbeitsverhältnis durch Leistungsgewährung

2. Krisenbewältigung durch Verkürzung der Arbeitszeit
a | Hans-Joachim Fuchs (Bundesagentur für Arbeit/ Agentur für Arbeit München)
Kurzarbeit – praktisches Verfahren (Antrag – Betriebsrat – Zeitablauf …)
b | Sibylle Wankel (IG Metall Bezirksleitung Bayern), München
Arbeitszeitverkürzung durch Tarifvertrag
c | Prof. Dr. Volker Rieble (LMU/ZAAR), München
Arbeitszeitverkürzung durch Arbeitsvertrag und Änderungskündigung

3. Insolvenz: Arbeitsrecht
a | RA Prof. Dr. Rolf Rattunde / RA Torsten Martini (Leonhardt Westhelle & Partner), Berlin – angefragt
Effektives Krisenmanagement (Eigenverwaltung/Sanierungsperspektive/Sanierungsprivilegien)
b | Dr. Alexius Leuchten (Beiten Burkhardt), München
Sanierungsvorzüge des Insolvenzarbeitsrechtes

Veranstaltet vom 
Bayerischen AnwaltVerband und dem Zentrum für Arbeitsbeziehungen und Arbeitsrecht, München

Freitag, 3. Juli 2009:  9:30 bis 18:45 Uhr – München

Moderation: RA FAArb Anton Mertl, Präsident des Bayerischen AnwaltVerbandes, 
und Prof. Dr. Volker Rieble, Direktor des Zentrums für Arbeitsbeziehungen und Arbeitsrecht, LMU München

→ MAV GmbH: ein Unternehmen des Münchener AnwaltVereins  – Sitz: München | Registergericht: Amtsgericht München, HRB 152 648 – Geschäftsführer: Dr. Martin Stadler

Ich melde mich an:

[   ] 5. Bayerischer Arbeitsrechtstag | 3. Juli 2009: 9.30 bis 18.45 Uhr
für DAV-Mitglieder: € 350,– zzgl. MwSt (= € 416,50) für Nichtmitglieder: € 390,– zzgl. MwSt (= € 464,10)

MAV GmbH
Herrn Dr. Martin Stadler
Amerikahaus, Zi. 207 
Karolinenplatz 3
80333 München 

ANMELDUNG per Fax: 089. 552 633-98

Bei mehreren Teilnehmern:

bitte getrennte Anmeldungen!

Kanzlei / Firma

Name/Vorname:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Fax:

eMail:

Ich bin Mitglied des DAV    [  ] ja               [  ] nein

Rechnung an                       [  ] mich        [  ] die Kanzlei

Datum    Unterschrift

MAV  V/2009

Mitteilungen_Mai:Mitt. 9 Spalten 27.04.2009 12:31 Seite 13
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MAV-Mitteilungen Mai 2009

Neues vom DAV
DAT 2009

40 Jahre Datenschutz – 60 Jahre Grundgesetz 

Unter diesem Motto veranstaltet die Arbeitsgemein-
schaft Informationstechnologie zusammen mit den
Ausschüssen Gefahrenabwehrrecht und Informati-
onsrecht am Freitag, dem 22. Mai 2009, eine ganz-
tägige Veranstaltung auf dem Deutschen Anwaltstag
in Braunschweig. Neben den verfassungsrechtlichen
Rahmenbedingungen werden praktische Aspekte des
Datenschutzes beleuchtet: Der gläserne Laptop, der
gläserne Arbeitnehmer, der gläserne Verbraucher, der
gläserne Internetnutzer sowie auch der gläserne Ex-
hibitionist. In einzelnen Referaten werden die unter-
schiedlichen Aspekte des Datenschutzrechts
beleuchtet und kritisch hinterfragt. Die Veranstaltung
schließt mit einer Podiumsdiskussion und dem schon
traditionellen DAVIT-Chill-Out. Das Programm zur Ver-
anstaltung der Arbeitsgemeinschaft Informations-
technologie finden Sie unter http://www.davit.de. 

Neu gegründete AG Geistiges Eigentum & Medien 
auf dem DAT 2009!

Die im September 2008 neu gegründete Arbeitsge-
meinschaft Geistiges Eigentum & Medien nimmt das Motto des 60.
Deutschen Anwaltstages „60 Jahre Grundgesetz – den Rechtsstaat ge-
stalten“ zum Anlass, am Freitag, dem 22. Mai 2009, zwei Veranstal-
tungen anbieten, die zum einen die Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts aus dem Bereich des Urheber- und Medien-
rechts und des gewerblichen Rechtsschutzes beleuchten: Im ersten Teil
sprechen Prof. Dr. Walter Seitz, vormals Vorsitzender Richter am OLG
München, Prof. Dr. Dieter Dörr, Universität Mainz und Direktor des Main-
zer Medieninstituts, und Rechtsanwalt Prof. Dr. Matthias Prinz im Rah-
men einer von Rechtsanwalt Dr. Jörg Soehring moderierten
Podiumsdiskussion über „Die Presse in der Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts“. Im zweiten Teil trägt Rolf Spannuth, Richter
am Hanseatischen Oberlandesgericht a. D., Hamburg, zum Thema „Das
Wettbewerbsrecht im Lichte der Rechtsprechung des Bundesverfas-

sungsgerichts“ vor. 

Wie sicher sind unsere Banken und Versicherungen?

Mit dieser Problematik befasst sich auf dem 60. Deut-
schen Anwaltstag am 22. Mai 2009, 14.00 Uhr eine ge-
meinsame Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft Bank-
und Kapitalmarktrecht und des Ausschusses Versiche-
rungsrecht im DAV. Das Dilemma der Finanzaufsicht be-
leuchten die Referenten Prof. Dr. Hans-Peter Burghof,
Universität Hohenheim sowie die Rechtsanwälte Dr. Mar-
cus Geschwandtner, Dr. Knut Höra und Dr. Bernd Gause
(Chefsyndikus des GDV). 

Informationen über die Arbeitsgemeinschaft Bank- und
Kapitalmarktrecht finden Sie unter :
http://www.bankundkapitalmarkt.de/

Das Gesamtprogramm des Anwaltstages und organisa-
torische Hinweise finden Sie unter :
http://www.anwaltverein.de/DAT

Brauchen wir eine Anwaltsethik?

Der Berufsrechtsausschuss des DAV bietet auf dem 60. Deutschen 
Anwaltstag in Braunschweig den Teilnehmern eine Podiumsveranstal-

tung an zum Thema „Berufsethik – Förderung oder
Hemmnis anwaltlicher Interessenvertretung?" Die
Veranstaltung findet statt am Donnerstag, dem 
21. Mai 2009, 14.00 bis 16.00 Uhr, voraussichtlich
im Landgericht Braunschweig, Saal 125. Die zur 
Vorbereitung der Podiumsveranstaltung vom Mode-
rator erbetenen Statements von den 10 Podiums-
beteiligten lassen bereits erkennen, dass dies ein
munteres und durchaus kontroverses Streitgespräch
mit den engagierten Mitgliedern des Berufsrechts-
ausschusses werden wird. 

Bundestag beschließt BRAO-Reform: 

3. Fachanwaltsbezeichnung wird zulässig 
und Ombudsmann kommt

Der Deutsche Bundestag hat heute Mittag das Ge-
setz zur Modernisierung von Verfahren im anwaltli-
chen und notariellen Berufsrecht in zweiter und
dritter Lesung verabschiedet. Mit dem Gesetz wird u.
a. eine unabhängige, bundesweit tätige „Schlich-
tungsstelle der Rechtsanwaltschaft" geschaffen,
außerdem können Anwältinnen und Anwälte

zukünftig drei (statt bisher zwei) Fachanwaltstitel führen und das Ver-
fahrensrecht in der BRAO wird auf das Verwaltungsrecht umgestellt.
Das Gesetz wird zum 1. September 2009 in Kraft treten. Das Anwalts-
blatt wird das Gesetz noch ausführlich vorstellen.

Keine Beseitigung der Nebenklagebefugnis bei Verstößen
gegen gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechts-
verletzungen

Der DAV hat durch seinen Ausschuss Geistiges Eigentum zum Gesetz-
entwurf der Bundesregierung zur Stärkung der Rechte von Verletzten
und Zeugen im Strafverfahren (2. Opferrechtsreformgesetz – BT-Drs.
16/9780) kritisch Stellung genommen. Der Entwurf sieht die ersatzlose
Streichung des § 395 Abs. 2 Nr. 2 StPO vor. Schutzrechteinhaber sollen
künftig nicht mehr nebenklagebefugt sein. Zivilrechtliche Ansprüche
könnten dann nicht mehr über das Adhäsionsverfahren im Strafprozess
geltend gemacht werden. Der DAV fordert die Beibehaltung der Rege-
lung. Die Nebenklagemöglichkeit ermöglicht ein wirksames Vorgehen
gegen Produktpiraten. Die DAV-Stellungnahme können Sie hier abrufen.

Jeder Beschuldigte in Untersuchungshaft soll Pflicht-
verteidiger bekommen – Podiumsdiskussion des DAV

Das Recht der Untersuchungshaft soll reformiert werden. Worauf es bei
der Reform ankommt, diskutierten am vergangenen Montag Rechtspo-
litiker, Anwälte, Richter und Wissenschaftler in einer DAV-Veranstaltung.
Klares Votum des Podiums: Die Ausweitung der notwendigen Verteidi-
gung muss im Gesetzesentwurf (BT-Drs. 16/11644) Berücksichtigung
finden. So soll u. a. einen Pflichtverteidiger bekommen, wer in Unter-
suchungshaft sitzt. Elementare Verteidigungsrechte müssen „gelebt“
werden, wurde gefordert. Auf dem Podium diskutierten der Bundes-
tagsabgeordnete Siegfried Kauder (CDU), der Vorsitzende des DAV-

Mitteilungen_Mai:Mitt. 9 Spalten 27.04.2009 12:31 Seite 14
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Strafrechtsausschusses Dr. Stefan König, Prof. Dr. Jörg-Martin Jehle 
(Universität Göttingen) und Peter Faust (Vorsitzender des Berliner 
Richterbundes). 

Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung achten

Der Deutsche Anwaltverein hat durch die Ausschüsse für Gefahren-
abwehrrecht und Informationsrecht zum Entwurf eines Gesetzes zur
Stärkung der Sicherheit in der Informationstechnik des Bundes 
(Bundesrats-Drucksache 62/09) Stellung genommen.
Die Stellungnahme finden Sie unter (http://www.anwaltverein.de/down
loads/ Stellungnahmen-09/31.pdf). 

Der Deutsche Anwaltverein kritisiert, dass durch den Gesetzentwurf in
das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung eingegriffen wird
und eine permanente Verletzung des Fernmeldegeheimnisses erfolgt.

Kein Handel mit Gerechtigkeit – 
DAV lehnt Kronzeugenregelung ab

Im Kampf gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität
sollen kooperationsbereite Täter zur Aufklärung und Ver-
hinderung von Straftaten beitragen. Anreiz zur Mitarbeit
soll eine neue Kronzeugenreglung bieten, die dem Täter
eine Milderung und in bestimmten Fällen ein Absehen von
Strafe ermöglichen soll. Der von der Bundesregierung vor-
gelegte Gesetzesentwurf (16/6268) wurde am 25. März
2009 in einer Anhörung im Rechtsausschuss im Deutschen 
Bundestag diskutiert und von der Mehrheit der Sach-
verständigen abgelehnt (http://dip21.bundestag.de/ dip21/
btd/16/062/1606268.pdf). Die eigentlichen "Gewinner",
so der Vorsitzende des DAV-Strafrechtsauschuss, Rechts-
anwalt Dr. Stefan König in seiner Stellungnahme
(http://www.bundestag.de/ausschuesse/a06/anhoerungen/ 48_Kron-
zeugenregelung/04_Stellungnahmen/ Stellungnahme_K __nig.pdf),
wären Mörder, "die über ihre Mordtaten hinaus in krimi-nelles Milieu ver-
strickt sind". Der Rechtsstaat sei auf einen "fragwü-rdigen Handel" mit
Kriminellen nicht angewiesen. Das Gesetz bringe keinen rechtsstaatlichen
Gewinn. Schon jetzt könne Aufklärungshilfe in Strafverfahren mit Straf-
zumessungsbestimmungen angemessen honoriert werden.

Gelingt die Bändigung der Verständigung? – 
Anhörung im Rechtsausschuss

Am 25. März 2009 diskutierten Experten auf der Basis von Gesetzes-
entwürfen der Großen Koalition (16/11736), siehe unter
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/117/1611736.pdf und des
Bundesrates (16/4197), siehe unter http://dip21.bundestag.de/dip21
/btd/16/041/1604197.pdf über das für und wider einer Verständigung
im Strafverfahren. Grundsätzlich sprachen sich die Experten für eine ge-
setzliche Regelung aus. Der DAV war durch den Vorsitzenden des Straf-
rechtsausschusses, Dr. Stefan König vertreten. König forderte in seiner
Stellungnahme (http://www.bundestag.de/ausschuesse/a06/anhoerung
en/49_Deal/04_Stellungnahmen/Stellungnahme_K__nig.pdf) zur Redu-
zierung von Erpressungsszenarien Regelungen zur offenen Kommuni-
kation. Dem werde der Entwurf nur in Ansätzen gerecht. Völlig
ungeklärt sei auch die Frage, welche Folgen sich beim Scheitern der 
Verständigung ergeben. Auf keinen Fall dürfe die Verständigung 
Auswirkungen auf den Amtsaufklärungsgrundsatz des § 244 Abs. 2
StPO und das Rechtsmittelsystem haben.

Steuerhinterziehung wirksam bekämpfen – aber wie? 

Zu dieser Frage hörte der Finanzausschuss am 25. März 2009 im 
Deutschen Bundestag zahlreiche Experten zu Anträgen der Koalitions-
fraktionen Union und SPD (16/11389), , FDP (16/11734, 16/9836) ,
Linksfraktion (16/9479 - , 16/9166, 16/9168) und Bündnis 90/Die 
Grünen (16/9421) an. (sie finden die Anträge unter:
http://dip21.bundestag.de in der Rubrik „Dokumente“, suchen Sie nach
Bundestagdrucksachen mit der angegebenen Drucksachennummer). 
Die Antworten waren vielfältig – ein Maßnahmenkatalog höchst um-
stritten. Der DAV war durch Dr. Rainer Spatscheck vertreten. In seiner
Stellungnahme (http://anwaltverein.de/downloads/Stellungnahmen-09/
DAV-SN-26.pdf?PHPSESSID=e62a5230e4d58e35d ab8e541bdd8a196)
lehnte er eine weitere Verschärfung des Steuerstrafrechts ab. Er halte die
von der Bundesregierung geplante Einführung zusätzlicher Melde-
pflichten für problematisch, wenn nicht für unvereinbar mit dem Grund-
gesetz. Die Bekämpfung von Steueroasen dürfe nicht auf dem Rücken
der Bürgerinnen und Bürger ausgetragen werden.

DAV-Anwaltausbildung künftig mit LL.M.

Die DAV-Anwaltausbildung wird zukünftig einen LL.M.-
Studiengang „Anwaltsrecht und Anwaltspraxis“ anstelle
des bisherigen theoretischen Kurses umfassen. Nach 
intensiven Vorbereitungen wurde der neue Studiengang
der Fernuniversität in Hagen nun erfolgreich akkreditiert.
Der Masterstudiengang ist ebenfalls als Fernstudium 
konzipiert, so dass die Teilnehmer ihn zeitlich und örtlich
flexibel durcharbeiten können. Lediglich für vier Modulab-
schluss klausuren ist eine Anwesenheit in einem der Prü-
fungszentren der Fernuniversität erforderlich. Daneben tritt
die Masterarbeit, die innerhalb von 12 Wochen ebenfalls
von zu Hause aus angefertigt werden kann. Auf Grund 
seiner berufsbegleitenden Struktur bietet der Studiengang
auch Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit, ihre Kennt-

nis im anwaltlichen Recht zu vertiefen und ihre bereits im Beruf erworbene
Kompetenz durch einen LL.M.-Titel nach außen zu dokumentieren.

Weitere Informationen zur DAV-Ausbildung und dem neuen Master-
studiengang der Fernuniversität Hagen finden Sie unter www.dav-an-
waltausbildung.de.

Stellungnahme zur Novellierung der VOL/A

Der Deutsche Anwaltverein hat durch den Vergaberechtsausschuss un-
abhängig vom konkreten Entwurf einer Neufassung der VOL/A in seiner
Stellungnahme Nr. 25/09 (http://www.anwaltverein.de/downloads/ Stel-
lungnahmen-09/SN25-09.pdf) aufgezeigt, wo er Potenzial zur Verein-
fachung der VOL/A sieht. Er hat einige konkrete Regelungsvorschläge
zur Vereinfachung der Eignungsprüfung unterbreitet. Außerdem wur-
den Vorschläge für eine Harmonisierung der VOL/A mit der VOB/A er-
arbeitet, denn deren Verfahrensvorschriften sollten möglichst
angeglichen werden.

€ EuGH entscheidet über Ordre public-Vorbehalt 
nach Brüsseler Übereinkommen 

Eine Missachtung des Anspruchs auf rechtliches Gehör kann dazu
führen, dass eine Gerichtsentscheidung aufgrund des Ordre public-Vor-
behalts des Brüsseler Übereinkommens in einem anderen EU-Land nicht
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vollstreckt werden muss. Das hat der EuGH am 2. April 2009 in der Rechts-
sache C-394/07 entschieden. Im zugrunde liegenden Verfahren hatte der
englische High Court of Justice einen italienischen Anwalt ohne Anhörung
verurteilt. Der Anwalt hatte sich zunächst auf das Verfahren eingelassen,
wurde jedoch später wegen nicht ausreichender Befolgung einer Offen-
legungsanordnung vom Verfahren ausgeschlossen. Der Anwalt hatte sich
auf sein Berufsgeheimnis berufen. Der obsiegende Kläger rief sodann ein
italienisches Gericht an, um das Urteil des High Court zu vollstrecken. Das
italienische Gericht legte das Verfahren dem EuGH vor.

Dieser Beitrag entstammt dem wöchentlichen Newsletter "Europa im
Überblick" (EiÜ), mit dem das Brüsseler Büro des DAV kurz und prägnant
über die neuesten anwaltsrelevanten Ereignisse auf europäischer Ebene
informiert. Dabei wird regelmäßig nicht nur über wichtige europäische
Gesetzgebungsverfahren, sondern auch über die Entwicklung unter-
schiedlicher prozessualer oder materieller Rechtsgebiete, wie beispiels-
weise des europäischen Vertragsrechts, sowie über Entscheidungen des
Europäischen Gerichthofs berichtet. Für den regelmäßigen Bezug der
EiÜ, den der DAV als kostenlosen Service für seine Mitglieder anbietet,
genügt eine Nachricht an bruessel@eu.anwaltverein.de.

Das neue Anzeigenmotiv der DAV-Werbekam-
pagne, der „Superheld“, ist ab sofort auch als
Plakat erhältlich. Es wirbt für die anwaltliche
Beratung im Bereich der Vorsorge und erschien
Anfang März 2009 als Anzeige in „Der Spie-
gel“ und „Stern“. Das Plakat kann beispiels-

weise in den Warteräumen von Kanzleien ausgehängt oder für die
Bestückung von Schaufenster genutzt werden.  Bestellen Sie unter:
http://www.anwaltverein.de/leistungen/werbung/werbekampagne/plakate

Weitere DAV-Anzeigenmotive nun auch als Postkarten erhältlich

DAV-Mitglieder können ab sofort auch die Motive „Polizisten“, „Su-
perheld“ und „Kinderzeichnung“ als Postkarten bestellen. Wie mehr-
fach gewünscht, enthalten die neuen Postkarten auch keinen Hinweis
auf die Deutsche Anwaltauskunft. Bereits im vergangenen Jahr waren

acht beliebte Bildanzeigen ausgewählt worden, um Mit-
gliedern ein weiteres attraktives Werbemittel für Man-
danten an die Hand zu geben. Die Anzeigenmotive
informieren über die Qualität anwaltlicher Beratung und
empfehlen vorsorgende Rechtsberatung. 

Des Weiteren dienen sie der Imagepflege der Anwalt-
schaft und können so als kleines „Give-away“ in der
Kanzlei die Mandantenbindung unterstützen. Denkbar
ist hierbei auch, die Karten etwa in Copy Shops mit der
Kanzleiadresse bedrucken zu lassen, um sie auch für die
Mandantengewinnung einzusetzen. Die Postkarten sind
auf hochwertigem Papier gedruckt und können schnell
und bequem online bestellt werden über
www.anwaltverein.de/leistungen/werbung/werbekam
pagne/postkarten 

Die Depeschen ab 2005 finden Sie im Archiv der 
DAV-Depeschen auf der Homepage des DAV unter:

http://www.anwaltverein.de/leistungen/dav-depesche

Der aktuelle bundeseinheitliche Bußgeldkatalog. 
Von RA Wolf-Dieter Beck und RA Dr. Markus Schäpe.
ADAC-Verlag München. 14. Aufl. 2009. 168 Seiten; 
broschiert. Euro 5,95. ISBN 978-3-89905-733-1.

Um eine möglichst gleich Ahndung von Verkehrsordnungswidrig-
keiten zu gewährleisten, hat der Gesetzgeber 1990 die Bußgeld-
katalog-Verordnung erlassen und dabei Bußgelder sowie Fahrverbote
für den Regelfall mit bundesweiter Geltung festgelegt. Für gering-
fügige Verfehlungen wurde der Verwarnungsgeldkatalog 2002 
integriert.

Mit den Jahren kam es zu zahlreichen Ergänzungen und Änderungen,
bislang etwa 20 Novellen. Dabei ging es in erster Linie um An-
passungen an geänderte Vorschriften, die Aufnahme neuer oder die
Einführung differenzierender Tatbestände. Aber auch reine Anhebungen
der Regelsätze gab es wiederholt.

Die Neuregelung des Bußgeldkataloges, die für alle ab 01.02.2009 
begangenen Taten gilt, ist die bisher umfangreichste und grund-
legendste Überarbeitung:

Der gesetzliche Höchstrahmen für Verkehrsverstöße beträgt neuerdings
bis zu 3.000,00 € für Alkohol- und Drogenfahrten nach § 24a StVG; für
Verkehrsverstöße nach § 24 StVG liegt die Spanne jetzt zwischen 5,00
€ und 2.000,00 €. Insbesondere die Bußgeldsätze der Hauptunfallur-
sachen wurden erheblich angehoben; Regelfahrverbote und Punkte
indes bleiben unverändert. Betroffen sind Geschwindig-
keitsüberschreitungen, rote Ampeln, Abstandsverstöße, Vorfahrts-
verletzungen, Abbiegefehler sowie Fahrten unter Alkohol- oder 
Drogeneinfluss.

Auch Verstöße im gewerblichen Bereich, die wirtschaftliche Vorteile brin-
gen, werden nun mit höheren Bußgeldern belegt. Dies gilt für Überla-
dungen und Verstöße gegen das Sonntagsfahrverbot, aber auch das
Fahren mit verkehrsunsicheren Kraftfahrzeugen.

Eine Klarstellung erfährt der Tatbestand des unerlaubten Fahrens in der
Umweltzone: Nunmehr genügt es, verbotswidrig trotz der Zeichen
270.1 und 270.2 ohne Plakette am Verkehr teilzunehmen – bislang war
das Führen des Kfz Anknüpfungspunkt. 

Neu ist außerdem, dass der Bußgeldkatalog 2009 auch Regelsätze für
vorsätzlich begangene Verkehrsdelikte enthält und nicht mehr auf 
fahrlässige Verstöße beschränkt ist. Erstmals aufgenommen wurden
damit die Rechtsfolgen für das Umfahren einer geschlossenen Bahn-
schranke, die Benutzung von Radarwarngeräten und Mobiltelefonen
während der Fahrt sowie illegale Kraftfahrzeugrennen. Für alle 
anderen Delikte, bei denen der Bußgeldkatalog grundsätzlich von fahr-
lässiger Begehung ausgeht, verdoppelt sich die Geldbuße, wenn 
Vorsatz nachgewiesen wird.

Der 1990 begründete und seither laufend aktualisierte ADAC- Rat-
geber für alle Fragen zum Thema Bußgeld hat anlässlich dieser nicht
unwesentlichen Änderungen der Rechtslage wieder einmal eine 
Neuauflage erfahren und hebt alle Neuerungen farbig hervor. Dabei gibt
er nicht nur die gesetzlichen Regelsätze wieder, sondern ordnet den Tat-
beständen erfreulicherweise auch die jeweilige Punktebewertung zu.
Dies erleichtert allen Anwendern den Umgang und gewährleistet den
schnellen Zugriff auf die im Einzelfall benötigte Information.

Darüber hinaus stellt das Werk das gesamte Bußgeldverfahren so dar,
dass es auch für Nichtjuristen verständlich und transparent ist, und 
beantwortet alle sich in diesem Zusammenhang stellenden Fragen,
etwa:

DAV-Werbekampagne – 

Neues Plakatmotiv „Superheld“
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■ Wie läuft ein Verfahren wegen Verkehrsverstößen ab?

■ Wann kann man Erfolg versprechend gegen einen 
Bußgeldbescheid vorgehen?

■ Wann droht ein Fahrverbot? Und kann man sich erfolgreich
dagegen zur Wehr setzen?

■ Was muss man über die Flensburger Verkehrssünderkartei wissen?

■ Welche Auswirkungen haben Flensburg-Punkte und 
wann werden sie getiltgt?

■ Wie kann man die Wiedererteilung der Fahrerlaubnis 
nach Entzug beschleunigen?

Auch über Straftaten im Straßenverkehr und ihre Folgen sowie über
wichtige Fragen rund um den Führerschein wird sachkundig informiert.

Tabellen erleichtern die Übersicht. Verkehrszeichen aus dem Katalog
sind im Anhang abgebildet. Und eine detaillierte Gliederung der 
Erläuterungen sowie ein ausführliches Stichwortverzeichnis zum Kata-
logteil führen unmittelbar zum fraglichen Punkt.

Kurzum: Wer im Einzelfall schnelle und sachkundige Informationen über
Bußgeldhöhe, Punkte, drohende Fahrverbote und sonstige 
Fragen rund ums Bußgeldverfahren benötigt, sollte den hier anzu-
zeigenden ADAC-Ratgeber in greifbarer Nähe haben.

Rechtsanwalt Roland Thalmair, 
Kanzlei Kastl (M. A.) & Kollegen, Landshut

Breyer/Endler/Thurn, AnwaltFormulare Strafrecht — 
Erläuterungen und Muster, DeutscherAnwaltVerlag, 
2. Aufl. 2009. 914 Seiten, Hardcover, EUR 98,00, 
ISBN 978-3-8240-0980-0. 
Mit 181 Formularen auf CD-ROM.

Ein Formularbuch zum Strafrecht? Braucht es so etwas überhaupt? 
Gilt nicht vielmehr „Schrift ist Gift“, wie ein Strafverteidiger einmal in
einer Vorlesung an der Universität sagte? Ist nicht die mündliche 
Verhandlung alles, was im Strafverfahren wirklich zählt, die Revision ein-
mal außer Acht gelassen?

Richtig daran ist wohl, daß der Strafverteidiger zweimal nachdenken
sollte, bevor er zur Feder greift. Was auf dem Papier steht ist schwarz auf
weiß da, läßt sich nicht mehr so einfach zurücknehmen. Jedoch kommt
auch der Strafverteidiger nicht ganz ohne Schriftverkehr aus, und genau
hier will das aus der Reihe „AnwaltFormulare“ stammende Werk dem
Praktiker Unterstützung bieten.

Sind Formularbücher eine wirkliche Hilfe? Ja, wenn man mit ihnen 
richtig umzugehen weiß. Ein Hinweis gegenüber dem Vorwort des hier
besprochenen Bandes sagt dazu treffend: „Die Formularbeispiele … stel-
len … Arbeitshilfen und Anregungen für die Lösung typischer 
Fallgestaltungen dar. Die Eigenverantwortung für die Formulierung …
trägt der Benutzer.“ Die Muster ersetzen also nicht die eigene Arbeit,
sondern erleichtern sie, sie zeigen wie man das Strafrecht in die Praxis
umsetzt. Sie sollen helfen, ökonomisch mit der knappen Ressource Zeit
umzugehen, ohne daß es auf Kosten der Qualität geht. Und zwar auch
und insbesondere bei nur gelegentlicher Tätigkeit im Strafrecht.

Dies zeigt gleichzeitig genau die Zwickmühle auf, in der sich die 
Autoren eines Formularbuchs befinden: Sind die Muster zu abstrakt,
werden sie unverständlich und praktisch nutzlos. Sind sie hingegen zu
konkret, so sucht der Benutzer vergeblich nach einem Formular, das er
mit vertretbarem Aufwand an seinen konkreten Fall anpassen und an-
wenden kann.

Die Autoren haben im vorliegenden Werk ein Konzept gefunden und
verwirklicht, das einen gesunden, praktisch verwertbaren Mittelweg dar-
stellt:

Jedes Kapitel beginnt mit einer detaillierten Inhaltsübersicht, der 
teilweise noch Literaturhinweise vorangestellt sind. Die einzelnen 
Abschnitte sind weitgehend gleich aufgebaut: Zu Beginn wird ein 
typischer Sachverhalt gegeben, der als Basis der weiteren Erläuterungen
dient. Es folgt die Besprechung der rechtlichen Grundlagen, wobei diese
sich an den Bedürfnissen der anwaltlichen Praxis orientiert und durch
Checklisten ergänzt wird. Erst wenn so die Grundlagen gelegt sind für
ein hinreichendes rechtliches Verständnis der einzelnen 
Situation folgen die Muster, die allesamt auch auf CD-ROM verfügbar

Moshammer

Immobilienbewertungen im In- und Ausland

Wolfram Moshammer (LVS) - (IVD) - (BDGS)
Sachverständiger für Mieten und Grundstücke 

sowie bebauten und unbebauten Grundstücken

zertifiziert als Sachverständiger nach DIN EN ISO/IEC 17024 
für die Bewertung von bebauten und unbebauten 

Grundstücken durch die DIA Consulting AG

Arcostraße 5, 80333 München
�� 089 53 29 450 � Fax 089 53 29 45 20

www.moshammer-immobilienbewertung.de

Anzeigen
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sind und in MS-Word und andere Textver-
arbeitungen übernommen werden können.
Dabei fällt auf, daß die Formulare selbst keine
Fußnoten haben, wie sonst vielfach üblich in
Musterbüchern. Dies kommt daher, weil die
ganze Basisarbeit bereits vorweg in den 
Abschnitten über die jeweiligen rechtlichen
Grundlagen geleistet wurde. Ob Verweise auf
die vorangestellten Buchkapitel dennoch 
sinnvoll wären, darüber läßt sich trefflich 
streiten: Übersichtlichkeit versus Verknüpfung
des Stoffes stehen hier gegeneinander.

Vom Aufbau her folgt das Buch dem Gang des
Strafverfahrens aus anwaltlicher Sicht. Am 
Anfang (§ 1) steht die Übernahme des 
strafrechtlichen Mandats. Danach geht es um
die Verteidigung in allen Verfahrens-
abschnitten: Ermittlungsverfahren (§ 2), 
Zwischenverfahren (§ 4), Hauptverfahren
(§ 5). Der Untersuchungshaft ist aufgrund 
seiner Wichtigkeit und der Beliebtheit als
Druckmittel des Staates ein eigenes Kapitel
vorbehalten (§ 3).

§ 6 behandelt die Rechtsmittel, wobei freilich
die Revision etwas zu kurz kommen muß,
wohl auch soll, weil sie zumeist Spezialisten 
vorbehalten bleibt, die auf gesonderte Litera-
tur zurückgreifen. In § 7 geht es um die Wie-
deraufnahme des Verfahrens. Den Abschluß
im Verfahrensgang bilden dann die Strafvoll-
streckung mit Gnadenrecht (§ 8) sowie das
Strafvollzugsrecht (§ 9).

In § 10 werden kurz die Ansprüche nach dem
StrEG besprochen. § 11 bringt sodann einen
Wechsel der Perspektive: er behandelt die
Tätigkeit für den Geschädigten bzw. für den
Zeugen einer Straftat, wobei der Verteidiger
sich diesem Kapitel nicht verschließen sollte,
denn schließlich sieht er sich mit Kollegen in
solchen Prozeßrollen konfrontiert und sollte
sich somit auch darauf vorbereiten.

§ 12 widmet sich besonderen
Deliktsbereichen, Verfahrens-
konstel-lationen und Verfah-
rensarten (Jugendstrafrecht,
Verkehrsstrafrecht und Be-
täubungsmittelkriminalität).
Das letzte Kapitel des Bandes
(§ 13) behandelt die Kosten
ein-schließlich RVG.

Dieses in Neuauflage wieder
auf dem aktuellsten Stand be-
findliche Formularbuch bietet
vielfältige Hilfestellung für den
im Strafverfahren tätigen An-
walt. Es fördert durch die theo-
retischen Ausführungen die
strafrechtlichen Kenntnisse und
das eigene Denken. Schließlich
zeigt es durch die vorgestellten
Formulare, wie das theoreti-

sche Wissen in der Praxis erfolgreich umge-
setzt werden kann. Wer also auf dem Gebiet
des Strafrechts auch nur gelegentlich tätig ist,
tut gut daran, sich dieses Werk anzuschaffen.
Und wenn es sich dann bei dem einen oder
anderen Nutzer eines Tages selbst überflüssig
macht, zeigt dies nur, welch gute Arbeit die
Autoren geleistet haben.

Rechtsanwalt 
Dipl.-Kfm. Wolfgang Nieberler, München
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„Antennen“ 

Helmut Winkler

→ Kultur | Rechtskultur 

S. 19 Beitrag „Der heilige Antonius des Daten-

schutzes“ von Heribert Prantl;

Süddeutsche Zeitung vom 22.4.2009,  S.4, Meinungs-

seite, Editorial, Bayern, Deutschland, München

S. 20 Abb. „Bier Garten“

Nr. 606 Biergarten am Chinesischen Turm im 

Englischen Garten - P. Scarlandis mit freundlicher

Genehmigung des Tourismusamtes München

Münchner Biergarten, Max Liebermann, 1884

Neue Pinakothek, mit freundlicher Genehmigung.

S. 21 und 22 Abbildungen Kulturprogramm

siehe die jeweiligen Bildunterschriften.

Mit freundlicher Genehmigung der Pressestellen 

der ausstellenden Museen.
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Der Heilige Antonius 

des Datenschutzes

(Süddeutsche Zeitung vom 22.4.2009,  S.4, Meinungs-

seite, Editorial, Bayern, Deutschland, München)

Zur Fotostrecke in diesem Heft

Spaziergänge in München:

Antennen
In den 50er Jahren öffneten sie das Fenster
zur großen, weiten Welt: zunächst die UKW-
und dann die Fernsehantennen – in den frü-
hen Jahren noch einfach in ihrer Kon  struk -
tion, aber mit der wachsenden Anzahl der
Sender immer aufwendiger und damit, vi-
suell, immer in te ressanter. 

Amateurfunker stießen dieses Fenster zur Welt
– via Kurzwelle – ganz weit auf.  Doch das ist
längst Vergangenheit. Wenngleich: Zumindest
auf einem Dach in München befindet sich
noch eine Amateur-Funkantenne (Seite 00 *).

Außerdem gab und gibt es noch die Anten-
nen der öffentlichen Institutionen: Taxi- und

Polizeifunk, die Eisenbahn, die Telefondienste
der (Bundes-)Post. 
Die zweite “Generation” als  Folge des Privat-
fernsehens bildeten die Parabolantennen. Und
dann kam der Mobilfunk.

Von all diesen fallen die “alten” Radio- und
Fernsehantennen am wenigsten ins Auge.
Was zunächste einmal nichts anderes bedeu-
ten muss als: sie stören nicht. Im Gegensatz zu
der Mehrzahl aller Parabol- und Mobilfunkan-
tennen. Erst wenn man sich auf sie ein wenig
einlässt, entdeckt man filigrane, geometrische
Strukturen

Ihre ästhetische Wirkung allein oder im 
Wechselspiel mit ihrem Umfeld und mit den
Stromleitungen von Straßenbeleuchtung und
Straßenbahn, ist immer abhängig vom Blickwin-
kel des Betrachters und ändert sich mit jedem
Schritt. Es lohnt sich zuweilen (wenngleich es ein
wenig mühsam ist), den Kopf nach oben ganz
langsam, ganz bewusst Schritt für Schritt zu

gehen und die Veränderung des Bildes aufzu-
nehmen – von zunächst banal bis zur Ver -
blüffung: ein Schritt zurück und der Blickwinkel
ist perfekt:
Eckhaus in der Bauerstraße in Schwabing: 
Zwischen diesen drei Bildern liegen jeweils nur
ein paar Schritte.

Gestaltung ist seit dem Bauhaus eng verbunden
mit ethischen Maßstäben und der Notwendig-
keit, gesellschaftliche Wirkungen einzubeziehen.
Wenn ich also über die  Antennen im Stadtbild
schreibe, müsste ich zumindest auf die mög-
lichen Gefahren von Mobilfunkantennen einge-
hen und auf die Ängste, die zu diversen
Bürgerinitiativen geführt haben.

Im Bewußtsein dieser Pflicht verweise ich auf
das Internet - mögen Sie es nun per Kabel
empfangen oder per Funk über eine Antenne.

Helmut Winkler , (Fotos und Text)
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München: Bier Garten

der Brauereien in den Biergärten, der ihnen
das Geschäft zu verderben drohte. 
Die Brauer hatten im 19. Jh. begonnen, aus-
gedehnte Keller anzulegen, um das Bier über
die Sommermonate kühl lagern zu können.
Diese waren notwendig geworden, da die
Beliebtheit des Biers gegenüber dem sauren

bayerischen Wein stetig angestiegen war und
neue Industrialisierungstechniken die
Produktivität der Braumethoden und damit
die zu lagernden Biermengen stark erhöht
hatten. Zudem war das Brauen seit 1553
wegen der Brandgefahr in den warmen
Monaten verboten. 
Es musste also auf Vorrat gebraut und dann

Es bleibt nicht aus. Die Kastanien haben ihre
Blätter ausgebreitet und Blütenstände darü-
bergestellt, ansteigende Temperaturen
führen zu erhöhtem Flüssigkeitsverlust der
Münchner und außerdem ist es Tradition: Die
Biergartensaison ist eröffnet und selbst
soziophobe Öffentlichkeitsvermeider können
sich ihrem Zauber nicht verschließen.

Denn wo ist man mehr allein, als in der Menge.
Dies vor allem im Biergarten, wo die unter-
schiedlichsten Menschen aller gesellschaftli-
chen Schichten auf wettergegerbten Bänken
sitzen – nebeneinander und doch für sich.
Wer ob dieser Gemengelage jedes Frühjahr
unter Biergarten-Anlaufschwierigkeiten lei-
det, kann sich durch einen bildungsbürgerli-
chen Besuch der Neuen Pinakothek die nöti-
ge Motivation holen. Denn hier hängt das
Gemälde des Berliners Max Liebermann, den
eben diese Gemengelage zu einem seiner
bekanntesten Münchener Gemälde inspiriert
hat. Das Bild stammt aus dem Jahr 1884 und
suggeriert uns eine Momentaufnahme der
Biergartensituation des späten 19. Jhs. Im
flirrenden Schatten der Bäume sitzen die
Gäste, trinken dunkles Bier und lassen sich in
gemütlicher Stimmung von einer Kapelle
unterhalten - und da liegt der Fehler im
Detail des Bilds: Denn seinerzeit war der
Auftritt von Musikkapellen, wie übrigens
auch der Verkauf von Speisen verboten. 
Das klingt verdächtig nach einer umfassen-
deren Verordnung – und so ist es auch.
Ludwig I musste einschreiten und regeln,
denn es drohte eine Rebellion der bayeri-
schen Gastwirte gegen den Direktausschank

gelagert werden. 
Die Keller wurden nahe der Brauereien in den
Boden gegraben, aufgrund des hoch anste-
henden Grundwassers allerdings nicht tief
genug für eine dauerhafte Kühlung während
sonnenreicher Tage. Also pflanzte man die
großblättrigen Kastanien über den Kellern,
um die direkte Strahlungswärme abzuhalten -
und verkaufte das Bier direkt vom Hersteller. 
Was lag nun für die Käufer näher, als an son-
nigen Sommertagen das Bier nicht in die auf-
geheizte Wohnung zu tragen, sondern es fass-
kühl im Schatten der Bäume zu genießen?
Tische und Stühle wurden aufgestellt und
schon hatte man die so erbittert bekämpfte
Konkurrenz für das Gastgewerbe geschaffen.
Ludwig I, neben vielem anderem ein begna-
deter Verwalter, griff ein. Seine Verordnung
erlaubte zwar den Ausschank an Gäste, die
an Tischen saßen, untersagte jedoch den
Verkauf jeglicher Speisen und die
Annehmlichkeit von Begleitmusik. 
Man musste also sein Essen selbst mitbringen
und sich miteinander unterhalten – und das
ist auch heute noch so, nur dass aus dem
„muss“ ein „darf“ geworden ist. Ein „darf“,
das die Biergartenwirte übrigens kippen und
den Verzehr von Mitgebrachtem verbieten
wollten. Das scheiterte am ent-, aber nicht
geschlossenen Widerstand der Münchner
Bürgerschaft. Ein Widerstand, der das
Paradox der Biergärten widerspiegelt: Wir sit-
zen alle in einem Garten, aber jeder für sich. 

Dr. Martin Stadler, MAV GmbH
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Gerhard Richter - Abstrakte Bilder
Mittwoch 06.05.2009, 18.15 Uhr im Haus der Kunst

Führung mit Frau Dr. Kvech-Hoppe

„Es gibt für mich keinen Unterschied zwischen einer Landschaft und einem abstrakten
Bild." Gerhard Richter. Für den Britischen Guardian ist Gerhard Richter der „Picasso des 

21. Jahrhunderts", für die Frankfurter Allgemeine Zeitung „der Meister aller Klassen". 
Berühmt wurde Gerhard Richter (*1932, Dresden) in den 1960er Jahren mit fotorealis-
tischen Gemälden, doch gehören zu seinem umfangreichen Oeuvre auch monochrome 
und abstrakte Bilder, Druckgrafik, Glasarbeiten und Skulpturen. Die Ausstellung zeigt
nun erstmals eine umfassende Auswahl der abstrakten Gemälde Gerhard Richters, die 
er seit Mitte der 1970er Jahre schuf und die sein Werk heute dominieren. Die großfor-
matigen Bilder entstehen meist in Serien und zeugen von der unablässigen Auseinander-
setzung des Künstlers mit den Bedingungen der Malerei, mit ihren Prinzipien, Grenzen 
und Möglichkeiten. (Quelle: Pressetext Haus der Kunst)

Frans Hals und Haarlems Meister der Goldenen Zeit
Donnerstag 14.05.2009, 18.15 Uhr in der Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung

Führung mit Dr. Kvech-Hoppe

In Zusammenarbeit mit dem Frans Hals Museum in Haarlem zeigt die Kunsthalle erstmals eine Ausstellung mit 
Meisterwerken aus der Goldenen Zeit der niederländischen Tafelmalerei des 17. Jahrhunderts. Über 120 Arbei-
ten zeigen Porträts, Stadtansichten, Landschaften, Marine, Stillleben und Genreszenen.

Jean Dubuffet. Ein Leben im Laufschritt
Dienstag 30.06..2009, 18.15 Uhr in der Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung

Führung mit Dr. Kvech-Hoppe

Die Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung eine umfangreiche Retrospektive zu Jean Dubuffet mit über 150 Ge-
mälden, Papierarbeiten und Skulpturen. Sein Werk "im Laufschritt" zu präsentieren, entsprechend dem Titel 
seiner kurz vor seinem Tod verfassten Autobiografie, ist der Versuch einen Eindruck vom geistigen Tempo die
ses Künstlers zu geben, welcher weit mehr ist als ein Maler und Bildhauer, nämlich gleichermaßen Schriftsteller,
Dichter und Philosoph.  (Quelle: Pressetext der Kunsthalle der Hypokulturstiftung)

Anmeldung per Fax an den MAV:  089. 55 02 70 06  – für folgende Führung/en (Kosten € 5,00 p. P. – zzgl. Eintritt d. Ausstellung)

[  ]  Gerhard Richter 06.05.2009 für ____ Person/en

[  ]  Frans Hals 14.05.2009 für ____ Person/en

[  ]  Jean Dubufett 30.06.2009 für ____ Person/en

Name Vorname

Straße PLZ, Ort

Telefon, Fax E-Mail

Unterschrift Kanzleistempel

Gerhard Richter, Wald, 2005
Öl auf Leinwand, 197 x 132 cm
Collection of Warren and Mitzi 
Eisenberg, a promised gift to the 
Museum of Modern Art, New York, 
© Gerhard Richter

Gerhard Richter, Bach, 1992
Öl auf Leinwand
300 x 300 cm
Moderna Museet, Stockholm
© Gerhard Richter

Abb. links: Frans Hals, Junger Mann mit Totenkopf, um 1628/29, Öl/Leinwand, 92,2 x 80,8 cm, The National Gallery, London
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Anmeldung per Fax an den MAV:  089. 55 02 70 06  – für folgende Führung/en (Kosten € 5,00 p.P. – zzgl. Eintritt derAusstellung)

[  ]  Luxus und Dekadenz 11.07.2009 für ____ Person/en

[  ]  Museum Sammlung Brandhorst 16.07.2009 für ____ Person/en

Name Vorname

Straße PLZ, Ort

Telefon, Fax E-Mail

Unterschrift Kanzleistempel

Außenansicht Museum Brandhorst
FOTO: ANDREAS LECHTAPE, 2008 |
© MUSEUM BRANDHORST

Venus Lovatelli, Pompeji, 1. Jh. v. Chr

LUXUS UND DEKADENZ-
Römisches Leben am Golf von Neapel
Samstag, 11.07.2009, 11.00 Uhr,
Archäologische Staatssammlung München, Lerchenfeldstr. 2

„Luxus braucht Bewunderer und Mitwisser“. So beschrieb der römische Philosoph Seneca den demonstrativen
Prunk vieler seiner Zeitgenossen. Luxus benötigt eine Bühne, auf der er sich entfalten kann. Und trotz aller Kritik 
an seinen Auswüchsen – wer würde nicht gern ein Leben im Luxus führen? „Luxus und Dekadenz. Römisches
Leben am Golf von Neapel“ bereitet mit zahlreichen hochkarätigen Exponaten dem Luxus zu Füßen des Vesuv 
erneut eine Bühne. Die Ausstellung entstand in enger Zusammenarbeit mit Archäologischen Nationalmuseum 
Neapel und ist nicht nur in Deutschland, sondern war auch in den Niederlanden zu sehen.
(Quelle: Homepage der Archäologischen Staatssammlung)

Museum Sammlung Brandhorst
Donnerstag 16.07.2009, 18.15 Uhr, Museum Brandhorst

Führung mit Dr. Kvech-Hoppe

Zu Beginn der 1970er Jahre war eine Collage von Joan Miró die erste gemeinsame Erwerbung von Udo und 
Anette Brandhorst. Dabei interessierte sich das Sammlerehepaar nicht nur für bildende Kunst, sondern auch für 
Literatur. Verständlicherweise galt ihre Aufmerksamkeit besonders der Zusammenarbeit von Malern und Dichtern. 
So bilden beispielsweise 112 von Picasso illustrierte Bücher in Originalausgaben – bis auf wenige Ausnahmen das
gesamte OEuvre Picassos auf diesem Gebiet - einen markanten Höhepunkt der gesamten Sammlung. Arbeiten auf 
Papier von Malewitsch, Schwitters und anderen ergänzen diesen Komplex. Nach anfänglichem Engagement für die
Klassische Moderne folgte bald eine stärkere Hinwendung zu zeitgenössischen Positionen. So bilden Werkgruppen
von Künstlern der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sowie internationaler Vertreter aktueller Kunst einen weite-
ren, umfassenden Schwerpunkt. Cy Twombly, Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, John Chamberlain, Sigmar Polke,
Bruce Nauman, Mike Kelley, Alex Katz, Eric Fischl, Damian Hirst, Katharina Fritsch und viele andere sind mit exem-
plarischen Werkgruppen vertreten, die wichtige Positionen in der Entwicklung der zeitgenössischen Kunst markieren.
Seit der Ausstellung „Food for the Mind“, die 2000 im Münchner Haus der Kunst gezeigt wurde, konnten einzelne 
Komplexe zielgerichtet ausgebaut und vertieft werden, so dass die Sammlung heute insgesamt über 700 Werke umfasst.
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Stellenangebote an Kollegen

Rechtsanwaltskanzlei am Ostbahnhof sucht zum baldigen Einritt

eine Rechtsanwältin / einen Rechtsanwalt

für allgemeines Zivilrecht und Familienrecht

ggf. halbtags oder Teilzeit möglich. Zuschriften über den MAV erbeten
unter Chiffre Nr. 53 / Mai 2009.

Stellengesuche von Kollegen

Rechtsanwalt mit vieljähriger Berufserfahrung sucht in München
Mitarbeit (Teilzeit) in einer Zivilrechtskanzlei. -   Tätigkeitsbereiche:
Teilbereiche des Zivilrechts, Arbeitsrecht; Insolvenzrecht (gute
Grundkenntnisse). Sehr fundierte Kenntnisse im Prozessrecht vorhan-
den, ebenfalls Kenntnisse im Verwaltungsrecht. Zuschriften an den
MAV erbeten unter Chiffre Nr. 52 / Mai 2009.

Junge Volljuristin (29, Berufsanfängerin) sucht nach erfolgreicher
theoretischer Ausbildung zur Fachanwältin im Steuerrecht Anstellung
in einer StB- / RA-Kanzlei oder einem Unternehmen in München. Das
Steuerberaterexamen wird angestrebt.

Kontaktaufnahme unter:
manu.schober@gmx.de oder Mobil: 0176 - 22 06 58 38.

Bürogemeinschaften

Rechtsanwälte Weinberger & Partner
Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer

Wir suchen, zunächst in Bürogemeinschaft, eine/n engagierte/n

Kollegin/en (gerne auch Berufsanfänger) mit eigenem

Mandantenstamm für eine langfristige Zusammenarbeit. Unsere

Kanzlei liegt in äußerst attraktiver Lage am Nymphenburger Kanal. 

Die Büroräume sind großzügig ausgestattet. 

Zur Verfügung stehen ein Büroraum mit ca. 24 qm sowie gegebenen-

falls ein Sekretariatsplatz. Die Kanzlei ist sachlich und personell bestens 

ausgestattet und bietet ein äußerst angenehmes Betriebsklima.

Südliche Auffahrtsallee 29, 80639 München
Tel.: 089 / 1297091, Fax: 089 / 1296000
email: mail@weinberger-partner.com

Anwaltszimmer in Bürogemeinschaft in bester
Innenstadtlage (Nähe Justizpalast)

Repräsentatives Anwaltszimmer, 23 qm, auf Wunsch voll möbliert,
modernisierter Altbau; zeitgemäße technische Einrichtungen,
Besprechungszimmer und ein Sekretariatsplatz stehen zur
Verfügung. Langfristig günstige Miete. Gewünscht wird kollegiale
Zusammenarbeit in angenehmem Arbeitsumfeld. 

Kontaktaufnahme erbeten: RA Dr. Knobel, Tel.: 089 / 26 66 93

RA/StB/ Fachanwalt f. Steuerrecht in München

57 Jahre, seit vielen Jahren in selbständiger Praxis, mit anspruchs-
vollem Mandantenstamm, Tätigkeitsschwerpunkt im Steuerrecht 
einschließlich Steuerstrafrecht (jedoch keine Bilanzerstellung,
Buchführung, Steuererklärungen etc.) sucht  Anschluss an eine
mittlere/größere wirtschafts- und steuerrechtlich ausgerichtete
Kanzlei. Neben dem Steuerecht bin ich relativ breit gefächert im
Zivilrecht tätig. Eine spätere Überleitung des Mandantenstammes
ist möglich.

Kontaktaufnahme unter Chiffre Nr. 51 / Mai 2009.

RA 64 J. i.R. (ehem. Großschadens-SB) sucht in Kanzlei
München-Süd oder Zentrum, für 8-10 Std. wöchentl. Mitarbeit,
z.B. Terminvertretung/Zuarbeit/Literaturbeschaffung mit Schwer-
punkt Schadensersatzrecht.

Tel. 089/793 60 845 oder hj.braendle@web.de

Anzeigenrubriken in diesem Heft:

→ Stellenangebote Kollegen....................................................23 

→ Stellengesuche Kollegen......................................................23 

→ Bürogemeinschaften ..........................................................23 

→ Kooperation / kollegiale Zusammenarbeit ............................25

→ Vermietung / freie Mitarbeit ................................................25

→ Vermietung ........................................................................25

→ Kanzleiübernahme ..............................................................26

→ Kanzleiverkäufe ..................................................................26

→ Prozessvertretung................................................................26

→ Stellenangebote nicht jur. Mitarbeiter ..................................26

→ Stellengesuche nicht jur. Mitarbeiter ....................................27

→ Dienstleistungen..................................................................27

→ Schreibbüros ......................................................................27

→ Übersetzungsbüros..............................................................28

→ Schulungen ........................................................................28

→ Buchbindereien ..................................................................28

→ Anzeigenannahme ..............................................................28

Heisse Kursawe Eversheds ist eine internationale Kanzlei mit Sitz in Mün-
chen. Wir beraten unsere Mandanten in allen Bereichen des Wirtschafts-
rechts. Zur Verstärkung unseres Team suchen wir ab sofort eine/n: 

Rechtsanwältin / Rechtsanwalt 
im Bereich Bau-, Architekten- und Immobilienrecht 

Wir wünschen uns Einsatzbereitschaft, Begeisterungsfähigkeit und dienst-
leistungsorientiertes Arbeiten.  
 
Wir bieten junges dynamisches Team in einer der größten Münchener 
Wirtschaftsrechtskanzleien mit anspruchsvollem nationalen und internatio-
nalen Mandantenstamm, kollegialer Arbeitsatmosphäre und marktgerech-
ten Konditionen.  
 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an Heisse Kursawe Eversheds, Dr. Steffen 
Jung, Maximiliansplatz 5, 80333 München 
 

www.heisse-kursawe.com 
Heisse Kursawe Eversheds is a member 
of Eversheds International Limited 
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Bürogemeinschaft Germering

In meiner zentral und an der S-Bahn-Station in Germering gelegenen
Kanzlei steht ein Büroraum mit 20 qm zur Verfügung.
Ich bin schwerpunktmäßig tätig auf dem Gebiet des Zivilrechts und
Fachanwältin für Familienrecht. Für die Bildung einer Bürogemein-
schaft, eventuell Außensozietät, suche ich Steuerberater/
Steuerberaterin oder Rechtsanwalt/Rechtsanwältin mit ergänzenden
Tätigkeitsschwerpunkten.

Kontakt: 089/89 43 97-0 oder welleschek@kanzlei-welleschek.de

BÜROGEMEINSCHAFT an RA/Steuerberater/WP geboten-
Schöner Arbeiten in Schwabing, Ecke Türkenstraße/
Georgenstraße/Friedrichstraße, von Steiner-Haus, 
schönster Altbau, Konferenzraum, günstige Miete, 
bestes kollegiales Klima, Bürogemeinschaft 
mit Anwälten, Steuerberater/Wirtschaftsprüfer.
RA Hastenrath: Tel.: 33 00 76 - 0.

KANZLEI IN GILCHING bei München:

Ich Rechtsanwalt 47 Jahre, Tätigkeitsbereich: Familienrecht, Erbrecht,
Handels- und Gesellschaftsrecht, sowie Rechtsanwalt 33 Jahre
Interessenbereiche Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht,
Verwaltungsrecht (Allgemeines Verwaltungsrecht, Ausländerrecht,
Öffentliches Baurecht), Privates Baurecht, suchen Rechtsanwälte/
Rechtsanwältinnen zur weiteren

Bildung einer Bürogemeinschaft.

Kanzleiräume, RA MICRO, USM Haller Ausstattung, Personal vorhan-
den, Konditionen sind Vereinbarungssache. Interessenten melden sich
bitte bei RA Dr. Thomas Schröcksnadl, Römerstr. 27, 82205 Gilching,
Telefon: 08105/77813.

Multidisziplinäre und überregionale Wirtschaftskanzlei am
Englischen Garten bietet großzügige und repräsentative Altbau-
räume (ca. 50 -100 qm) im Rahmen einer Bürogemeinschaft für 

Kollegin / Kollegen.

Eine Spezialisierung im Arbeitsrecht, Wirtschaftsstrafrecht oder
öffentlichen Recht wäre für eine Zusammenarbeit zum beider-
seitigen Vorteil hilfreich. 

WEITNAUER
Rechtsanwälte | Wirtschaftsprüfer | Steuerberater
Ansprechpartner: Dr. Wolfgang Weitnauer
Tel.:  + 49 . 89 . 38 39 95 - 0
E-Mail: wolfgang.weitnauer@weitnauer.net

Das Ziel, unsere mittelständischen Mandanten umfassend und
optimal zu beraten, verbinden wir mit der Vorstellung, zusammen
mit Rechtsanwälten eine fachübergreifende Plattform zu schaffen.
Zu diesem Zweck sollte es gelingen, ab 01. Januar 2010 in gemein-
samen repräsentativen Räumlichkeiten mit deckungsgleicher
Arbeitsphilosophie unter Ausnutzung von Synergieeffekten eine
steuer- und wirtschaftsrechtliche Kanzlei zu begründen. 
Auf eine erste Kontaktaufnahme mit Rechtsanwälten, die dieses
Beratungsspektrum unterstützen und erweitern, freut sich
Steuerberatungskanzlei in München-Bogenhausen:

Dipl.-Kfm. Martin Reimann, Steuerberater
Jensenstraße 4, 81679 München
Tel: 089 997293-30, E-Mail: mr@stb-reimann.de 

Bürogemeinschaft / Zusammenarbeit

Steuerkanzlei (3 Berufsträger) in repräsentativer Altbau-Etage in
Schwabing (1. Stock, Parkett, Topausstattung mit allen technischen
Erfordernissen und 4 Stellplätzen in Hof) hat 1 - 3 Zimmer der Größen
21 qm, 15 qm, 20 qm einzeln oder im Block zu vermieten.

Bei Interesse bitte e-mail an mail@kanzlei-Knauf.de  
oder unter Tel. 0171 / 725 91 81.

Anwaltszimmer, 14 qm in zentral gelegenen schönen Altbau -
Kanzleiräumen in der Gabelsbergerstr. an Kollegen / Kollegin  zu 
Euro 285.- / Monat zu vermieten. Mitbenutzung von Empfang,
Aufenthaltsraum / Teeküche, und Aktenraum ist inbegriffen. 
Tel.: 089 / 28 20 58 (RA Eller).

Bürogemeinschaft
Kanzleigemeinschaft vermietet in repräsentativem Jugendstilhaus
zwischen Beethoven- und Goetheplatz (U3/U6) wahlweise Büroraum
(22 qm zu monatlich EUR 750,00 netto, oder Büroraum 15 qm zu
monatlich netto  EUR 470,00) jeweils incl. Benutzung der Gemein-
schaftsräume. Auch Teilnutzung möglich. Mitbenutzung des
Sekretariats sowie der technischen Einrichtungen möglich. 
Telefonische Anfragen unter 089 / 544 16 90.

Bürogemeinschaft für 
Rechtsanwälte / Steuerberater / Wirtschaftsprüfer

Ein oder zwei Räume, ca. 25 qm / Raum, in Kanzlei in Innen-
stadtlage Münchens (Hauptbahnhof / Stachus) zu vermieten. Kanzlei 
und Räume sind repräsentativ und modern. Das Haus verfügt 
über Stellplätze. 

Bei Interesse kontaktieren Sie uns bitte unter der Mobil-
Nr.: 0172 - 913 86 55.

BÜROGEMEINSCHAFT GESUCHT

Fachanwältin für Familienrecht sucht Zimmer in
Bürogemeinschaft in Neuhausen/Nymphenburg. 

Tel: 0175 - 58 78 443

Rechtsanwalt /Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht aus
alteingesessener wirtschaftsrechtlich orientierter Kanzlei, bereits
langjährig mit einer renommierten Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft mit Niederlassungen in München, Stuttgart, Bamberg,
Nürnberg und Berlin kooperierend, sucht aufgrund Neuorientie-
rung und zur Erweiterung des gemeinsamen Beratungsangebotes
zum 01.01.2010 spezialisierte Kollegen/innen vorzugsweise
aus den Bereichen Banken- und Erbrecht und gewerblicher
Rechtschutz. Angestrebt werden eine langfristige Zusammen-
arbeit, zunächst im Rahmen einer Bürogemeinschaft, und die
Bildung einer Außensozietät. Ziel ist die Bildung einer wirtschafts-
und steuerrechtlichen Kanzlei, in der mittelständische Mandanten
fachübergreifend beraten werden.

Zur Verfügung stehen moderne, sehr repräsentative Büroräume
(ca. 300 qm) in München-Bogenhausen mit hochwertiger
Ausstattung, eigenem Garten in ruhiger Umgebung und 
modernsten Kommunikationseinrichtungen.

Um eine erste Kontaktaufnahme wird gebeten unter Chiffre 
Nr. 48 / Mai 2009.
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Kooperation / kollegiale Zusammenarbeit

Vermietung / freie Mitarbeit

RA Kanzlei in idealer Lage in Schwabing bietet RA - Kollegin/-en
oder Steuerberater einen sehr schönen Raum und optional einen
Sekretariatsplatz. Erwünscht sind gegenseitige Urlaubsvertretung,
lockere konstruktive Arbeitsatmosphäre und auf längere Sicht engere
Zusammenarbeit. Weitere Modalitäten sollten im persönlichen
Gespräch abgestimmt werden. Mitarbeit in der Kanzlei erwünscht,
aber nicht Voraussetzung.

Rechtsanwälte Heinz Bethcke & Tim King, Maria-Josepha-Straße 14,
80802 München, Tel.: 089 / 33 15 05, Fax 089 / 33 19 57.

Wenn Sie nicht weiter wissen:

FAin SozR RAin Elisabeth Brörken

Herrnstr. 48, 80539 München

Tel.: 089 / 24 24 59 69

Mitglied in der ARGE Sozialrecht im DAV

besonderer Schwerpunkt: neurologisch-psychiatrische/

testpsychologische Begutachtung

im Sozial- und Versicherungsrecht

Bürogemeinschaft für Rechtsanwälte oder Steuerberater:

In meiner Zivilrechtskanzlei in zentraler Innenstadtlage zwischen
Sendlinger Tor und Marienplatz ist ab sofort ein großes (28 qm),
helles Bürozimmer sowie bei Bedarf ein Arbeitsplatz im
Sekretariat frei. Miete EUR 600,-- zuzüglich Mehrwertsteuer
inklusive Mitnutzung der Gemeinschaftsräume und sonstiger
Büroinfrastruktur.

Anfragen bitte an RAin Lankes unter 089 - 23 03 29 99.

Rechtsanwältin für das Ressort Familienrecht gesucht

- Eigener Mandantenstamm ist nicht erforderlich

- Eigene Mandate können ggf. auch weiter geführt werden 

- Die Akquise im Familienrecht ist in unserer Kanzlei gut, 
Sie würden als einzige weibliche Kollegin zus. mit einem
Familienrichter a.D. und einem weiteren männlichen 
Kollegen das Ressort Familienrecht bearbeiten.

Büroraum, Infrastruktur, Kanzleisoftware mit volldigitalem
Dokumentenmanagement stellen wir gegen geringe Kosten-
beteiligung zur Verfügung.

Senden Sie bitte eine kurzes Bewerbungsschreiben in elektroni-
scher Form an zierhut@anwalt.ag od. auf dem herkömmlichen
Postweg an unsere Kanzleianschrift:

Ihr Anwalt 24 Zierhut Aktiengesellschaft,
z.Hd. Christian Zierhut, Residenzstr. 9, 80333 München 

Mehr Info zur Kanzlei unter www.ihranwalt24.de/familienrecht/

Vermietung 

Moderne Rechtsanwaltskanzlei in zentraler Lage (Lehel) bietet einer

Kollegin/einem Kollegen mit eigenem Mandantenstamm ab 01. Juli 2009

Zusammenarbeit in repräsentativem, hellem Büroraum an. Die komplette

Infrastruktur der Kanzlei kann selbstverständlich genutzt werden. Unsere

Schwerpunkte liegen im Bereich gewerblicher Rechtsschutz und Arbeits-

recht. Freuen würden wir uns über eine Ausrichtung, die eine Ergänzung

zu unseren Tätigkeitsschwerpunkten bietet. Darüber hinaus ist uns 

ein kollegialer Umgang, fachlicher Austausch und gegenseitige 

Unterstützung wichtig. In Bürogemeinschaft sind zwei weitere

Berufsträger mit den Schwerpunkten Familienrecht und Sozialrecht

tätig. Busse & Partner - Tel 089 82 00 61 10.

In meiner Schwabinger Anwaltskanzlei, Altbau Erdgeschoss, in
Bestlage vermiete ich ein 24 qm großes Anwaltszimmer.

Die Miete beträgt komplett, einschließlich aller Nebenkosten,
Heizung und Strom und der Nutzung der Küche und der
Gemeinschaftsflächen EUR 500,00.

Rechtsanwalt Otto von Hören, www.ottovonhoeren.de

Partnerschaftsgesellschaft mit 5 Anwälten (Partner) vermietet
zunächst Zimmer (ca. 20 qm) an 

Steuerberater / Rechtsanwalt.

Schöner Blick aufs Sendlinger Tor, 4. OG, Aufzug. Spätere
Aufnahme in Partnerschaftsgesellschaft möglich und von uns
angestrebt. Wir bieten: Zimmer in 320 qm großer Kanzlei, die 
bis Frühsommer 2009 saniert sein wird. Mitbenutzung: Server/
Netzwerk, großer Besprechungsraum / Bibliothek (25 qm), 2 Sekre-
tariate, Warteraum, Küche & Aufenthaltsraum. Kanzlei komplett
mit Möbeln von USM Haller, Vitra und Mobiliar aus der Bauhaus-
Epoche sowie Moderner Kunst ausgestattet. Warmmiete
(Heizung/Strom/Internet/Tel./Fax. inklusive) ist Verhandlungssache.
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht! Angebote gerne per E-Mail an:

Rechtsanwälte Bronhofer Lukač Langlotz & Partner
Sendlinger-Tor-Platz 5, 80336 München, 
Telefon: 089 / 90 90 155 0, bronhofer@bronhofer.de, 
Internet: www.bronhofer.de  

Dresden, in exclusiver Lage, repräsentative Kanzleiräume, 159 m²,

4 große Räume + NG, Parkett, Stückdecken, in denkmalgesch.

sanierter Villa zu vermieten, DSL, gute Parkmöglichkeit, zentral

gelegen, gute Autobahnanbindung. Anfragen direkt an Vermieter

unter 0177 - 350 20 87.

Profitable Einzelkanzlei mit wohnungswirtschaftlicher Ausrich-

tung in München Mitte bietet qualifiziertem Kollegen (m/w)

Mitarbeit/Bürogemeinschaft mit dem Ziel, alsbald Partner zu 

werden. Zuschriften unter Chiffre Nr. 55 / Mai 2009 an den MAV.

Anzeigen_Mai_2009_finalst:Mitt. 9 Spalten 27.04.2009 10:30 Seite 25



Angebot | Nachfrage

26 |

MAV-Mitteilungen Mai 2009

Kanzleiübernahme

Rechtsanwältin sucht zur Übernahme nach ca. 2 - 3 jähriger 

überleitender Teilzeitmitarbeit (bis 15 Std. wöchentlich) Kanzlei -

bevorzugt auf dem Gebiet des allgemeinen Zivilrechts,

Versicherungsrechts, Familienrechts. Zuschriften an den MAV unter

Chiffre Nr. 47 / Mai 2009 erbeten.

Kanzleiverkäufe

RA-Kanzlei (Zivilrecht, insbes. Familien-, Unfall-, Allg. Zivilrecht; Straf-
und OWi-Recht) altershalber abzugeben, 1 - 2- Jahre Übergangsmit-
arbeit möglich (Lage zwischen Marienplatz und Stachus).

Zuschriften unter Chiffre Nr. 50 / Mai 2009 an den MAV erbeten.

Kanzleiverkauf
Gut eingeführte Anwaltskanzlei in München nähe Ostbahnhof,

Schwerpunkt allgemeines Zivilrecht, Ehescheidung, Kindschaft,

Erbrecht, Verkehrsstrafrecht, Unfallregulierung, Ausländerrecht aus

Altersgründen zu verkaufen. Günstige Miete. Zuschriften an den

MAV  unter Chiffre Nr. 54 / Mai 2009 erbeten.

Wir suchen Rechtsanwalt (m/w) zunächst für

Bürogemeinschaft

und wollen diesem/r die

Kanzleiübernahme
in 1 - 3 Jahren anbieten. Schöne

Kanzleiräume in bester Lage Schwabings.
Tätigkeitsschwerpunkte: VerkehrsR,
ArbeitsR, FamR, MietR, VertragsR.

Zuschriften bitte unter Chiffre Nr. 46 / Mai 2009.

Gut eingeführte und modern ausgestattete Familienrechtskanzlei

in München-Schwabing zu verkaufen.

Zuschriften unter Chiffre Nr. 56 / Mai 2009 an den MAV erbeten.

Anwaltskanzlei in idealer Lage im Lehel, 4 Berufsträger,
Medizinrecht, U-Bahnanschluss U 4 und 5 

vermietet

an nette(n) Kollegin/Kollegen 

- Büroraum 26,40 qm
- auf Wunsch zusätzlich mit Büroraum 17 qm

bei Mitbenutzung von Küche, Wartebereich und Besprechungs-
zimmer. Weitere Mitnutzungen nach Absprache.

RAe Klapp u. Röschmann, Tel. 089 - 22 42 24, 
kanzlei@klapp-roeschmann.de

Prozessvertretung

Stellenangebote nicht jur. Mitarbeiter

Strafrechtlich orientierte Kanzlei in München-Neuhausen sucht 
ab 1.5.2009 oder später eine/n engagierte/n, zuverlässige/n
Rechtsanswaltsfachangestellte/n. Gerne auch Berufsanfängerin
oder Teilzeitkraft. Erwartet werden fundierte Kenntnisse in 
RA-Micro, Textverarbeitung, Schreiben nach Diktat sowie in der
selbständigen Bearbeitung von Zwangsvollstreckungsangelegen-
heiten. Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Gehalts-
vorstellungen senden Sie bitte an folgende Adresse:

Rechtsanwalt Martin Heidenreich, Hedwigstr. 2, 80636 München.

Für den zivilrechtlichen Bereich suchen wir

eine/n Rechtsanwaltsfachangestellte/n

als Elternzeitvertretung. Wir bieten flexible Arbeitszeiten, leis-
tungsorientierte Bezahlung und legen Wert auf eine gute
Arbeitsatmosphäre. 

Tempel & Kollegen – Rechtsanwälte, Sternstraße 21, 80538
München oder Email rechtsanwaelte@ra-tempel.de 

Belgien und Deutschland

PETER DE COCK

ADVOCAAT IN BELGIEN

RECHTSANWALT IN DEUTSCHLAND

(EIGNUNGSPRÜFUNG 1994 BEST.)

steht
Deutschen Kollegen für Mandatsübernahme im gesamten 

belgischen Raum zur Verfügung

über 30 Jahre Erfahrung mit Handels-, Straf- und Zivilrecht, 
Bau-, Transport- und Verkehrsrecht, Eintreibung, Schadens-
ersatzforderungen, Klauselerteilung, Zwangsvollstreckung

Mediation und Arbitration. Umfangreiche Sprachkenntnisse

Deutsch, Flämisch, Holländisch, Französisch und Englisch

KAPELSESTEENWEG 48, B-2930 BRASSCHAAT (ANTWERPEN)
TEL. 0032 3 646 92 25 - FAX. 0032 3 646 45 33

E-MAIL: adv-ra.peterdecock@skynet.be
INTERNET: www.peterdecock.net

Rechtsanwaltskanzlei mit Sitz in Berlin, München und
Zürich übernimmt Termins- und Prozessvertretungen aller Art:

CLLB München CLLB Berl in
Liebigstr. 21, 80538 München Dircksenstr. 47, 10178 Berlin    
Tel.: (089) 552 999 50 Tel.:  (030) 288 789 60                        
Fax: (089) 552 999 90 Fax:  (030) 288 789 620

CLLB Zürich
Brandschenkestrasse 150, CH-8002 Zürich (ZH)
Tel.: 0041 (0) 44 201 12 18
Fax: 0041 (0) 44 201 12 19

mail: kanzlei@cllb.de
web: http://www.cllb.de
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Stellengesuche nicht jur. Mitarbeiter

Langjährige Rechtsanwaltsfachangestellte mit allen in einer

Kanzlei anfallenden Aufgaben betraut, sucht neue Herausforderung.

Zuschriften unter Chiffre Nr. 49 / Mai 2009 an den MAV erbeten.

Rechtsanwaltsfachangestellte mit langjähriger Berufserfahrung

bietet auf freiberuflicher Basis professionelle Unterstützung bei

allen anfallenden Kanzleitätigkeiten, eigenständige Erledigung

von Mahn- u. Vollstreckungsverfahren (RenoStar-Lizenz 

vorhanden), Tel. 0177/722 53 50.

Dienstleistungen

- Bürodienstleistungen aller Art - 

Sabine Raab

Rechtsanwaltsfachangestellte, selbständig,

bietet Aushilfe, stundenweise, gerne auch langfristig 

vor Ort in Ihrer Kanzlei bzw. am Heimarbeitsplatz 

bei Krankheit, Urlaub und Personalengpässen 

Sprachen: Deutsch, Englisch

Tel: 0175/ 41 46 337

Sekretärin / Assistentin (freiberuflich)

perfekt in allen Büroarbeiten, langjährige Erfahrung in versch. 
RA/WP-Kanzleien, auch Verlage/Medien/Arch. - Ing. Büros,  (z.B. Phar-
marecht/ Vertragswesen) übernimmt Sekretariatsaufgaben (keine
RA-Gehilfin) und/oder Schreibarbeiten (MS-Office) in Ihrem Büro
oder in Heimarbeit. 

Schnelles, korrektes Arbeiten zugesichert, Teilzeit/halbtags
und/oder sporadisch aushilfsweise.

Tel.: 089141 1996, Fax: 089 143 44 910, mobil: 0170 184 3338.
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Anwaltssekretärin mit langjähriger Praxis sucht zum nächst-
möglichen Zeitpunkt eine neue Tätigkeit. Ich bin mit allen in einer
Kanzlei anfallenden Arbeiten vertraut und arbeite gern selbst-
ständig. Dazu zähle ich das Kostenrecht und die dazugehörigen
Schriftsätze, die gesamte Zwangsvollstreckung, Termin- und
Fristenüberwachung und die Abwicklung von Verkehrsunfällen.
Selbstverständlich beherrsche ich AnNoText und RA-Micro.

Sie erreichen mich unter: 089 / 714 36 08 
oder per E-Mail: Ingrid.Kell@topword.de.

Schreibbüros

Zuverlässige RA-Gehilfin mit 20-jähriger Berufserfahrung, fit und fix

mit Phantasy, erledigt in Ihrem Büro Zwangsvollstreckung, Honorar-

abrechnungen, Buchhaltung. 35 € / Std. + MwSt. Nur Samstags.

Testangebot: 10 Stunden je 25 € + MwSt., 

Tel: 089 / 625 17 28, Fax: 089 / 63 81 97 26, Mobil: 0179 / 503 21 78, 

kabelhaching@hotmail.com.

IHR SEKRETARIAT Karin Scholz
Büro- und Schreibservice

Urlaubs-/Krankheitsvertretungen
Nähe Hbf. – Karlstraße 42

Tel: 089/55 02 77 77
Mobil: 0160/97 96 00 27

www.sekretariat-scholz.de

Schleißheimer Str. 44a80333 MünchenTel 089/90 7010Fax 089/90 70 87Mobil 0170/9669594

FREIBERUFLICH TÄTIGE SEKRETÄRIN
hat noch Termine frei

stunden-, tageweise, gerne auch langfristig
erledige ich alle Schreib- und Sekretariatsarbeiten.

Langjährige Erfahrung durch meine Einsätze in
verschiedenen Kanzleien vorhanden.

Bin absolut zuverlässig, flexibel und belastbar –
auch wenn´s mal „hektisch“ wird.

Maxvorstadt, Zentrum oder Schwabing bevorzugt

Bilanzbuchhalter (IHK), Steuerfachgehilfe (IHK), langjährige
Berufserfahrung in StB, WP- und PA-Büros, Englisch in Wort

und Schrift, sehr gute Anwendungskenntnisse in MS-Office, Datev,

PatOrg, PatFibu, Lexware und Stotax, eigeverantwortliche und

teamorientierte Arbeitsweise, eigene EDV und Datev-Software,

Tätigkeitsschwerpunkte: Finanzbuchhaltung, Lohnabrechnung,

Mahnwesen, Controlling, Forderungsmanagement und Gewinn-

ermittlung, erledigt zuverlässig alle Arbeiten einzeln oder im

Team in Ihrer Kanzlei oder außer Haus in Oberbayern. Unterlagen

können auf Wunsch auch abgeholt und nach Erledigung wieder

zurückgebracht werden. Urlaubsvertretung und Projektarbeit

möglich.

Email: diebilanzbuchhalter@yahoo.de  

Are you planning a vacation and need someone 
to do your job while you are gone?

Call me:

Sekretariatsvertretung Gockel
Office Management in German and English

Meet me at any time convenient to you (no charge).                 
Phone: 01522 97 47 839 / www.bgockel.de
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Übersetzungsbüros

FACHÜBERSETZUNGEN - WIRTSCHAFT / RECHT

ENGLISCH - DEUTSCH / DEUTSCH - ENGLISCH

Marion Huber
(Muttersprache Englisch)

Öffentl. best. & allg. beeid. Übersetzerin (BDÜ)

Millöckerstr. 6, 81477 München
Tel: 089 / 784 90 25 Fax 089 / 78 26 55

E-Mail: marionhuber@t-online.de

D E U T S C H  -  I T A L I E N I S C H  -  D E U T S C H

Fachübersetzungen

Beglaubigte Übersetzungen & Dolmetschen

SCHNELL � ZUVERLÄSSIG � GENAU

Sabine Wimmer
Öffentl. best. & allg. beeid. Übers. & Dolmetscherin (VbDÜ)
Thalkirchner Straße 81(AK), Büro 400, 81371 München

Postanschrift: Postfach 75 09 43 - 81339 München

Tel.: 089-36 10 60 40 Mobil: 0177-36 60 400 
Fax: 089-36 10 60 41

E-mail: info@trans-italiano.de - Web: www.trans-italiano.de

FACHÜBERSETZUNGEN RECHT / WIRTSCHAFT

von einem qualifizierten und erfahrenen Team

- auch Eilaufträge -

� Englisch

� Französisch

Dipl.-Volksw. Raymond Bökenkamp

Dietlind Bökenkamp

Gerichtlich bestellte und beeidigte Übersetzer (BDÜ/VbDÜ)

Birkenleiten 29 · 81543 München

Tel.: 089 / 62 48 94 96 · Fax: 089 / 62 48 94 97

E-Mail: buero-boekenkamp@t-online.de

Dienstleistungen Staimer 

Schreibarbeiten nach Vorlage, Band und digital. 

Wir entlasten Ihr Büro preisgünstig.

Tel.: (089) 42 12 47 - Fax (089) 42 29 56

E-mail:BueroStaimer@aol.com

Eilservice

Schulungen

Buchbindereien

FACHÜBERSETZUNGEN RECHT
ENGLISCH -  DEUTSCH

Gabriele Schuster
Rechtsassessorin und Übersetzerin

Luitpoldstr. 6 - 82140 Olching
Tel. 08142/6528951 – Fax 08142/6528952

E-Mail: info@german-lingo.com

Wir übernehmen sämtliche Bindearbeiten
Ihrer Fachzeitschriften (NJW, Anwaltsblatt 

FamRz etc.) zu günstigen Bedingungen.
Besorgung von fehlenden Heften und EBD,

Abholung und Lieferung möglich
Bitte informieren Sie sich:

BUCHBINDEREI BAUER, Beethovenstr. 1
80336 München

Tel.: / FAX 089 / 537 337

COACHING GEGEN REDEANGST UND LAMPENFIEBER
Fast 80% der Menschen, die öffentlich auftreten,

haben Lampenfieber – und kaum einer redet
davon, geschweige denn, weiß dagegen Rat!

Ich biete im Einzelcoaching professionelle Hilfe an,
sich schnell und effektiv

- vom störenden Lampenfieber zu befreien,
- die dadurch freiwerdende Energie in höhere

Konzentration und Fokussierung umzuwandeln,
- mehr Selbstsicherheit für Auftritte, Reden

und Vorträge zu gewinnen!

ESTHER LEUE M.A.
Coaching und Psychologische Beratung

Beltweg 12, 80805 München,
Weitere Infos oder Terminvereinbarung:

Tel.: 089 / 470 84 740, Web: www.esther-leue.de

Anzeigepreisliste:

www.muenchener.anwaltverein.de/Mediadaten_2009.pdf

Anzeigenannahme: (telefonisch nicht möglich)

MAV GmbH, Claudia Breitenauer
Karolinenplatz 3 / Zi. 207, 80333 München
Tel 089. 55 26 33 96, Fax 089. 55 26 33 98
eMail c.breitenauer@mav-service.de

oder über die Geschäftsstellen des MAV, Maxburgstaße oder
Justizpalast. Anschriften siehe im Impressum.
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08.05.2009
München, Amerikahaus

15.05.2009
München, Amerikahaus

19.05.2009
München, Amerikahaus

25.05.2009
München, Amerikahaus

26.05.2009
München, Maritim Hotel

27.05.2009
München, Amerikahaus

17.06.2009
München, Amerikahaus

18.06.2009
München, Amerikahaus

19.06.2009
München, Akademischer
Gesangverein

22.06.2009
München, Amerikahaus

24.06.2009
München, Amerikahaus

25.06.2009
München, Amerikahaus

Internationales Erbrecht
Grundstrukturen internationaler Erbfälle und der 
internationalen Nachlaßplanung 
Prof. Dr. Stephan Lorenz, Universität München

FAO-Bescheinigung für FAErb

Vollständige Neugestaltung des 
Versorgungsausgleichs zum 01.09.2009
Michael Triebs, Ri OLG München

FAO-Bescheinigung für FAFam

Forderungspfändung - Kontopfändung und Ausblick auf
die Kontopfändungsnovelle
Dipl. Rpflin Karin Scheungrab, Leipzig

Wiederholung:
Fehlgeschlagene Lehman-Brothers-Zertifikate
RA Björn Wieg, 

FAO-Bescheinigung für FAKap

Die GmbH im Prozess
Prof. Dr. Wulf Goette, VRiBGH

FAO-Bescheinigung für FAGes

Leistungsbestimmung durch den Arbeitgeber
Thomas Holbeck, Ri ArbG Augsburg

FAO-Bescheinigung für FAArb

Vertragsgestaltung und -kontrolle beim 
Energieliefer-Contracting
RA Dr. Olrik von der Wense LL.M., Hamburg

FAO-Bescheinigung für FA

Aktuelle Rechtsprechung zur Gestaltung von
Vergütungsabreden
RA Dr. Mark Lembke, LL.M, Frankfurt

FAO-Bescheinigung für FAArb

5. Bayerischer Erbrechts- und Nachlassgerichtstag 2009
veranstaltet vom Bayerischen AnwaltVerband

FAO-Bescheinigung für FAErb

Verfahren in Familiensachen: Das neue FamFG
Dr. Ludwig Kroiß, Direktor des AG Traunstein,
Dr. Christian Seiler, Ri OLG München/Landshut

FAO-Bescheinigung für FAFam 

Baukosten außer Kontrolle ?
Karl-Heinz Keldungs, VRi OLG Düsseldorf

FAO-Bescheinigung für FABau

Distressed M&A
RA Andreas Ziegenhagen, Berlin

FAO-Bescheinigung für FAGes + FAIns

MAV&schweitzer.Seminare
Tel 089.55 26 33-97 Fax -98
Web www.muenchener.anwaltverein.de

MAV&schweitzer.Seminare
Tel 089.55 26 33-97 Fax -98
Web www.muenchener.anwaltverein.de

MAV&schweitzer.Seminare
Tel 089.55 26 33-97 Fax -98
Web www.muenchener.anwaltverein.de

MAV&schweitzer.Seminare
Tel 089.55 26 33-97 Fax -98
Web www.muenchener.anwaltverein.de

MAV&schweitzer.Seminare
Tel 089.55 26 33-97 Fax -98
Web www.muenchener.anwaltverein.de

MAV&schweitzer.Seminare
Tel 089.55 26 33-97 Fax -98
Web www.muenchener.anwaltverein.de

MAV&schweitzer.Seminare
Tel 089.55 26 33-97 Fax -98
Web www.muenchener.anwaltverein.de

MAV&schweitzer.Seminare
Tel 089.55 26 33-97 Fax -98
Web www.muenchener.anwaltverein.de

MAV&schweitzer.Seminare
Tel 089.55 26 33-97 Fax -98
Web www.muenchener.anwaltverein.de

MAV&schweitzer.Seminare
Tel 089.55 26 33-97 Fax -98
Web www.muenchener.anwaltverein.de

MAV&schweitzer.Seminare
Tel 089.55 26 33-97 Fax -98
Web www.muenchener.anwaltverein.de

MAV&schweitzer.Seminare
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MAV-Mitteilungen Oktober 2008

IHR GUTES RECHT AUF MEHR EFFIZIENZ

Digta Soundbox 830 

•  Platz sparendes Design

•  Anschluss für Kopfhörer / Fußschalter

•  Integrierte Soundkarte für optimalen Sound 

•  Lautstärkeregler 

•  Komplettes Zubehörprogramm

Digta 420

•  128 MB Festspeicher

•  Selbstleuchtendes Farbdisplay

•  Akku- und Batteriebetrieb möglich

•  Nutzung auch als PC-Mikrofon über USB

•  Im Gerät aufladbarer Akku

•  Interface für Barcode/RFID-Leser

•  PIN-Gerätesicherung und Diktatverschlüsselung

Sie erhalten ein Diktiergerät (als Einzelplatzlösung),  

ein Wiedergabegerät für das Schreibbüro und  

Zubehör – für 30 Tage zum Test.

30 TAGE  TESTEN

 

Sie möchten mehr über digitales Diktieren 

wissen? Oder Ihren Vorsprung mit den digitalen 

Diktierlösungen »live« testen? 

Nehmen Sie einfach Kontakt mit Ihrem Grundig 

Business Systems Partner Kratzer EDV GmbH  

auf.

>>>  Digitale Sprachverarbeitung für Rechtsanwälte

Kratzer EDV GmbH - IT Systemhaus für Rechtsanwälte
Server- und Netzwerkbetreuung, Standortvernetzung, Servervirtualisierung/-konsolidierung

Security-Lösungen: Firewall, Messaging Security, Virenschutz, Verschlüsselung

Branchenlösungen: DATEV System-Partner, DATEV System-Partner für Phantasy

Grundig CGP Partner für digitale Diktierlösungen und analoge Systeme

�

�

�

�

Kratzer EDV GmbH, Oberanger 45, 80331 München
 

Telefon:       

 

089 / 23 23 66 - 66

 

089 / 23 23 66 -   0

 

Fax:           Internet:  www.kratzer-edv.de

E-mail:  info@kratzer-edv.de

KRATZER 
EDV GmbH

turn voice into             action

Business Systems

Fordern Sie Ihre kostenfreie

Teststellung an:

Telefon: 089 / 232366-0
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•  Soft-Touch-Composite-Oberfläche




